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Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 
geben den Stand der sicherheitstechnischen, ar-
beitsmedizinischen, hygienischen sowie arbeitswis-
senschaftlichen Anforderungen an Gefahrstoffe hin-
sichtlich Inverkehrbringen und Umgang wieder. Sie 
werden vom 

Ausschuss für Gefahrstoffe 

aufgestellt und von ihm der Entwicklung entspre-
chend angepasst. 

Die TRGS werden vom Bundesministerium für Ar-
beit und Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt 
(BArbBl) bekannt gegeben. 

Diese TRGS enthält besondere Schutzmaßnahmen 
für den Umgang mit Asbest und asbesthaltigen Ge-
fahrstoffen bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instand-
haltungsarbeiten (ASI-Arbeiten) und bei der Abfall-
entsorgung. 

Nach gegenwärtigen Kenntnisstand sind bei 
ASI-Arbeiten Spitzenbelastungen durch Asbestfa-
sem (Chrysotil und/oder Amphibolasbeste) die Re-
gel. Eine Technische Richtkonzentration (TRK) für 
diese Arbeiten mit definiertem Bezug auf den Stand 
der Technik kann nicht aufgestellt werden. Gestützt 
auf die Annahme des ungünstigsten Falles (worst 
case) werden für ASI-Arbeiten zunächst alle 
Schutzmaßnahmen nach der Gefahrstoffverord-
nung gefordert. Ausnahmen werden zugelassen, 
wenn Ermittlungen ergeben haben, dass die As-
bestfaserkonzentration am Arbeitsplatz unter 
15.000 Fasern/m³ liegt (statistische Nachweisgren-
ze des Messverfahrens nach BGI 505-46 unter 
Standardbedingungen). Einzelheiten werden in die-
ser TRGS geregelt. 

Hinsichtlich des Anwendungsbereiches der Um-
gangsvorschriften der Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV) sowie allgemein geltender Begriffsbe-
stimmungen wird auf die §§ 2 und 3 der GefStoffV 
hingewiesen. 
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1  Anwendungsbereich 

 

(1) TRGS 519 gilt für den Umgang mit As-
best und asbesthaltigen Gefahrstoffen bei 
Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhal-
tungsarbeiten (ASI-Arbeiten) und bei der 
Abfallentsorgung. 

 

(2) Für den Umgang mit asbesthaltigen 
mineralischen Rohstoffen und Erzeugnissen 
in Steinbrüchen gilt die TRGS 954. 
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2  Begriffsbestimmungen und Erläuterun-
gen 

 

2 1  Abbrucharbeiten 

Abbrucharbeiten umfassen das Abbrechen 
von baulichen Anlagen, das Abwracken von 
Fahrzeugen einschließlich Schiffen, das 
Demontieren von Anlagen oder Geräten 
usw. einschließlich der erforderlichen Ne-
benarbeiten. 

 

2.2  Sanierungsarbeiten 

Sanierungsarbeiten umfassen das Entfer-
nen asbesthaltiger Materialien und erforder-
lichenfalls das Ersetzen durch asbestfreies 
Material sowie Beschichten oder räumliche 
Trennung von schwach gebundenen As-
bestprodukten einschließlich der erforderli-
chen Nebenarbeiten, um die Gefahr der un-
gewollten Faserfreisetzung zu beseitigen. 

 

2.3  Instandhaltungsarbeiten 

Instandhaltungsarbeiten umfassen alle 
Maßnahmen zur Bewahrung des 
Soll-Zustandes (Wartung) zur Feststellung 
und Beurteilung des Ist-Zustandes (Inspek-
tion) und zur Wiederherstellung des 
Soll-Zustandes (Instandsetzung) einschließ-
lich des ggf. erforderlichen Wiedereinset-
zens asbesthaltiger Produkte; auf 
DIN 31051 "Instandhaltung, Begriffe und 
Maßnahmen" wird verwiesen. Unter In-
standhaltungsarbeiten fallen die erforderli-
chen Nebenarbeiten und auch vorläufige 
Maßnahmen im Sinne der As-
best-Richtlinien (siehe Nummer 17), wie z.B. 
Beschichten, Ausbessern von Beschädi-
gungen, Schließen von Fugen. 

 

2.4  Nebenarbeiten 

Nebenarbeiten sind z.B. 

-  Begehen von Räumen, die mit As-
beststaub belastet sind, 

-  Probenahme (Materialproben, Luftmes-
sung), 

-  Ausräumen von asbeststaubbelasteten 
Räumen, 

-  Einrichten von Baustellen, soweit dabei 
eine Freisetzung von Asbestfasern nicht 
ausgeschlossen werden kann, 

-  Reinigen asbeststaubbelasteter Räume 
oder Gegenstände, 

-  betrieblicher Transport sowie Lagerung 
asbesthaltiger Gefahrstoffe. 

 

2.5  Abfallentsorgung 

Zur Abfallentsorgung gehören z.B. 

-  Verfestigung von Spritzasbestabfällen, 

-  chemische oder thermische 
Abfallbehandlung, 

-  Entsorgung auf einer Deponie. 

 

2.6  Asbesthaltige Gefahrstoffe 

(1) Asbesthaltige Gefahrstoffe sind 

-  asbesthaltige Stoffe und Zubereitungen, 

-  asbesthaltige Erzeugnisse, bei deren 
Verwendung asbesthaltiger Staub ent-
steht oder freigesetzt werden kann. 

 

(2) Asbesthaltige Stoffe sind Stoffe und 
Gemische, die Asbest als Verunreinigung 
enthalten, z.B. manche Talkumsorten. 

 

(3) Asbesthaltige Zubereitungen sind Gemi-
sche, denen Asbest gezielt zugesetzt wurde, 
z.B. Spritzasbest. 

 

(4) Asbesthaltige Erzeugnisse wurden aus 
Asbest, asbesthaltigen Stoffen oder asbest-
haltigen Zubereitungen hergestellt (z.B. as-
besthaltige Bremsbeläge, Asbestzement-
platten) oder enthalten asbesthaltige Teile 
(z.B. Speicherheizgeräte, Maschinen mit 
asbesthaltigen Dichtungen). 

 

2.7  Sachkundige Personen 

(1) Sachkundig sind Personen, die aufgrund 
ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung 
ausreichende Kenntnisse im Umgang mit 
asbesthaltigen Gefahrstoffen haben und mit 
den einschlägigen staatlichen Schutzvor-
schriften, Unfallverhütungsvorschriften, 
Richtlinien und allgemein anerkannten Re-
geln der Technik so vertraut sind, dass sie 
die erforderlichen Schutzmaßnahmen beim 
Umgang mit asbesthaltigen Gefahrstoffen 
beurteilen können. 

 

(2) Der Nachweis der Sachkunde wird er-
bracht durch die erfolgreiche Teilnahme an 
einem behördlich anerkannten Lehrgang 
über den Umgang mit asbesthaltigen Ge-
fahrstoffen (Lehrgangsinhalt siehe Anlagen 
3 und 4 zu dieser TRGS). Die erfolgreiche 
Teilnahme ist durch eine Prüfung nachzu-
weisen. 

 

(3) Abweichend von Absatz 2 kann bei Ar-
beiten mit geringer Exposition nach Num-
mer 2.8 der, Nachweis der Sachkunde auch 



GefStoff  5.519 

VSGA  01/2002 3 

durch Teilnahme an branchenspezifischen, 
mindestens fünfstündigen Lehrgängen er-
bracht werden, die von Innungen, Kammern 
oder Verbänden unter Beteiligung von Be-
rufsgenossenschaften oder Gewerbeauf-
sicht als geschlossene Lehreinheit veran-
staltet werden (Lehrgangsinhalt siehe Anla-
ge 5 zu dieser TRGS), die keiner behördli-
chen Anerkennung bedürfen. Der Lehrgang 
ist der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
Der Nachweis der Sachkunde nach Satz 1 
gilt ebenfalls als erbracht, wenn im Rahmen 
der Berufsausbildung nachweislich die ent-
sprechende Sachkunde nach Anlage 5 die-
ser TRGS vermittelt worden ist. 

 

(4) Die Teilnahme an einem behördlich an-
erkannten Lehrgang nach Anlage 3 schließt 
den Erwerb der Sachkunde nach den Anla-
gen 4 und 5 ein. Durch die Teilnahme an ei-
nem Lehrgang nach den Anlagen 4 oder 5 
kann die Sachkunde nur für die Arbeiten 
erworben werden, für die der Lehrgang aus-
drücklich benannt wurde. 

 

2.8  Arbeiten mit geringer Exposition 

Arbeiten mit geringer Exposition der Arbeit-
nehmer liegen vor, wenn eine Asbestfaser-
konzentration am Arbeitsplatz von 
15.000 Fasern/m³ unterschritten wird (siehe 
auch Nummer 2.10 Abs. 8). 

 

2.9  Arbeiten geringen Umfangs 

Arbeiten geringen Umfangs liegen vor, wenn 
die Arbeitsdauer der Gesamtmaßnahme bei 
der Beschäftigung von nicht mehr als zwei 
Arbeitnehmern einschließlich der vor Ort er-
forderlichen Nebenarbeiten nach Nummer 
2.4, aber ohne ggf. durchgeführte Freiga-
bemessungen, 4 Stunden nicht überschrei-
tet und dabei eine Asbestfaserkonzentration 
von 150.000 F/m³ unterschritten wird. Bei-
spiele mit Unterschreitung von 150.000 F/m³ 
sind Arbeiten an schwach gebundenen As-
bestprodukten gemäß Nummer 14.2 Abs. 1 
oder Arbeiten an Asbestzement-Produkten 
im Freien nach Nummer 15.2. 

 

2.10  Ermittlung der Asbestfaserkonzentration 

(1) Die Ermittlung der Unterschreitung einer 
Asbestfaserkonzentration von 15.000 F/m³ 
erfolgt nach den vom AGS vorgegebenen 
Kriterien. 

 

(2) Bei Asbestfasern wird die Konzentration 
in Fasern/ml (F/m³) angegeben. Eine Faser 
hat hier folgende Abmessungen: Länge grö-
ßer als 5 mm, Durchmesser geringer als 

3 mm bei einem Verhältnis von Länge zu 
Durchmesser von größer als 3 : 1. 

 

(3) Die Bestimmung der Asbestfaserkon-
zentration erfolgt durch das für die Überwa-
chung von Arbeitsplätzen geeignete raster-
elektronenmikroskopische Verfahren nach 
BGI 505-46. 

 

(4) Für die Feststellung, ob die Asbestfaser-
konzentration unter 150.000 F/m³ liegt, sind 
die Regeln des Absatzes 1 analog anzu-
wenden. 

 

(5) Werden Messungen vergeben, sollen 
diese nur solchen außerbetrieblichen Mess-
stellen1a übertragen werden, die im Ver-
zeichnis des Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung, das im Bundesarbeitsblatt 
veröffentlicht ist, 1b),aufgeführt sind. 

 

(6) Die Messergebnisse sind aufzuzeichnen 
und vom Arbeitgeber 60 Jahre aufzubewah-
ren. Bei Betriebsstillegung sind die Messer-
gebnisse dem zuständigen Unfallversiche-
rungsträger auszuhändigen. 

 

(7) Messergebnisse von vergleichbaren Ar-
beiten können zur Ermittlung herangezogen 
werden, wenn 

-  die Arbeitsbereichsanalyse, das Mess-
verfahren und das Messergebnis ent-
sprechend TRGS 4022 protokolliert wur-
den, 

-  das Protokoll dem Arbeitgeber vorliegt, 

-  seine Arbeitsweise vergleichbar ist und 

-  diese Arbeitsweise im Arbeitsplan bzw. in 
der Betriebsanweisung festgelegt wird. 

 

(8) Auf der Basis der Kriterien nach Ab-
satz 1 werden vom Berufsgenossenschaftli-
chen Institut für Arbeitssicherheit (BIA) Be-
wertungsmaßstäbe3 aufgestellt und danach 
Arbeitsverfahren geprüft und veröffentlicht, 
bei denen aufgrund des vorgegebenen Ar-
beitsablaufs eine Asbestfaserkonzentration 
am Arbeitsplatz von 15.000 F/m³ 
unterschritten wird. Bei diesen geprüften 
Verfahren ist sichergestellt, dass die Räume  

                                                      
 

1a)  TRGS 400 - Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen 
durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz: Anforderungen 

1b  s.a.: www.dar.bam.de/ast/start.html/ unter Sachgebiet Ge-
fahrstoffe 

2  TRGS 402 - Ermittlung und Beurteilung der Konzentration 
gefährlicher Stoffe in der Luft in Arbeitsbereichen 

3  Verfahren mit geringer Exposition gegenüber Asbest bei Ab-
bruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, BGI 664 
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nach Abschluss der Arbeiten nicht kontami-
niert sind (Asbestfaserkonzentration < 500 
F/m³, obere Poisson-Schranke < 1.000 F/ 
m³). 

 

(9) Die vom BIA festgelegten Bewertungs-
maßstäbe können auch von Arbeitgebern 
herangezogen werden, wenn der Nachweis 
geführt werden soll, dass Arbeiten mit ge-
ringer Exposition bzw. geringen Umfangs 
vorliegen. 

 

2.11  Schwach gebundene Asbestprodukte 

Schwach gebundene Asbestprodukte, z.B. 
Spritzasbest, leichte, asbesthaltige Platten, 
Asbestpappen, Dichtungsschnüre, haben in 
der Regel eine Rohdichte unter 1.000 kg/m³. 
Ausnahmen sind in den Asbest-Richtlinien 
(Nummer 17 dieser TRGS) beschrieben. 

 

2.12  Asbestzementprodukte 

Asbestzementprodukte sind vorgefertigte, 
zementgebundene Erzeugnisse mit einem 
Asbestgehalt von in der Regel unter 15 Ge-
wichtsprozent und einer Rohdichte von 
mehr als 1.400 kg/m³. 

 

2.13  Sonstige Asbestprodukte 

Bei sonstigen Asbestprodukten (weder 
schwach gebundene noch Asbestzement) 
sind die Eigenschaften im Sinne der Num-
mer 5.1 zu ermitteln, zu bewerten und an-
gemessene Maßnahmen zur Gefahrenab-
wehr beim Umgang festzulegen. 

 

2.14  Stand der Technik 

Stand der Technik im Sinne der Gefahr-
stoffverordnung ist der Entwicklungsstand 
fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen 
oder Betriebsweisen, der die praktische 
Eignung einer Maßnahme zum Schutz der 
Gesundheit der Beschäftigten gesichert er-
scheinen lässt. Bei der Bestimmung des 
Standes der Technik sind insbesondere 
vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder 
Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Er-
folg in der Praxis erprobt worden sind. Glei-
ches gilt für den Stand der Arbeitsmedizin 
und Hygiene. 

 

 

3  Zulassung und Anzeige 

 

3.1  Zulassung 

Abbruch- und Sanierungsarbeiten an oder in 
bestehenden Anlagen, Bauten oder Fahr-
zeugen, die schwach gebundene Asbest-
produkte enthalten, dürfen nur von Unter-
nehmen durchgeführt werden, die von der 
zuständigen Behörde zur Durchführung die-
ser Arbeiten zugelassen worden sind.4 Die 
Zulassung ist auf schriftlichen Antrag des 
Unternehmers zu erteilen, wenn die Nach-
weise nach § 37 Abs. 4 GefStoffV im not-
wendigen Umfang vorgelegt wurden. 

 

3.2  Anzeige 

(1) Der zuständigen Behörde ist der Um-
gang mit asbesthaltigen Gefahrstoffen un-
verzüglich, spätestens 14 Tage vor Beginn 
der Arbeiten, anzuzeigen (§ 37 GefStoffV, 
Muster siehe Anlage 1 zu dieser TRGS). 

 

(2) Die Anzeige muss insbesondere folgen-
de Angaben enthalten: 

1.  die Stoffidentität, die Eigenschaften und 
die Menge des asbesthaltigen Gefahr-
stoffes, 

2.  eine Beschreibung des Arbeitsverfah-
rens, 

3.  die getroffenen Schutzmaßnahmen und, 
falls vorgesehen, Art und Qualität der zu 
verwendenden Schutzausrüstung, 

4.  soweit erforderlich, das Ergebnis der 
Ermittlung nach § 36 Abs. 1 GefStoffV 
und begründende Angaben, warum kei-
ne Substitution nach § 15a Abs. 2 
GefStoffV möglich ist, 

5.  die Zahl der Arbeitnehmer, die mit dem 
asbesthaltigen Gefahrstoff umgehen, 

6.  Art und Ausmaß der Exposition durch 
den asbesthaltigen Gefahrstoff, insbe-
sondere Messergebnisse oder Ermittlun-
gen nach Nummer 2.10 Abs. 7 und 8, 
soweit sie vorliegen, 

7.  das Verfahren und der Ort der Abfallent-
sorgung. 

Kann bei dringenden Arbeiten die 
14-Tage-Frist nicht eingehalten werden, so 
kann die zuständige Behörde einer Verkür-
zung der Frist zustimmen. Der Betriebs- o-
der Personalrat ist vom Arbeitgeber zu 
beteiligen. 

 
                                                      
4  Die zuständigen obersten Landesbehörden geben eine 

Richtlinie für die Durchführung des Zulassungsverfahrens 
heraus. 
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(3) In der Anzeige ist bei Abbruch-, Sanie-
rungs- oder Instandhaltungsarbeiten an und 
in bestehenden Anlagen, Einrichtungen, 
Fahrzeugen (mit Ausnahme von Straßen-
fahrzeugen), Gebäuden oder Geräten, die-
asbesthaltige Gefahrstoffe enthalten, 
zusätzlich der Nachweis zu erbringen, dass 
die personelle und sicherheitstechnische 
Ausstattung des Unternehmens für diese 
Arbeiten geeignet ist (siehe hierzu die spe-
ziellen Anforderungen unter den Nummern 
5, 7, 14, 15, 16). Abweichend von Satz 1 
kann bei zugelassenen Unternehmen nach 
§ 39 Abs. 1 GefStoffV die Beifügung der Zu-
lassung in der Anzeige genügen. Die Nach-
weispflicht gilt auch für die Abfallentsorgung. 

 

(4) Mit der Anzeige ist bei Abbruch- und Sa-
nierungsmaßnahmen der Arbeitsplan nach 
Nummer 5.3 vorzulegen. 

 

(5) Der Arbeitgeber hat den betroffenen Ar-
beitnehmern oder, wenn ein Betriebs- oder 
Personalrat vorhanden ist, diesem Abdrucke 
der Anzeigen nach Absatz 1 bis 6 zur 
Kenntnis zu geben. Eine Durchschrift der 
Anzeige ist dem zuständigen Träger der ge-
setzlichen Unfallversicherung zu übersen-
den. 

 

(6) Die Anzeige nach Absatz 1 ist zu wie-
derholen beim Wechsel der Arbeitsstätte 
sowie bei wesentlichen Änderungen 

1.  des Arbeitsverfahrens, 

2. der Schutzmaßnahmen, 

3.  der Zahl der Arbeitnehmer, die mit dem 
Gefahrstoff umgehen, 

4.  des Ergebnisses der Prüfung nach § 36 
Abs. 1 in Verbindung mit § 15 a Abs. 2 
GefStoffV, spätestens jedoch nach fünf 
Jahren. Dies gilt nicht für gleichartige Tä-
tigkeiten geringen Umfangs oder gerin-
ger Exposition. 

 

(7) Abweichend von Absatz 6 Satz 2 ist bei 
ASI-Arbeiten an Asbestzementflächen bis 
zu 100 m³ (Arbeiten geringen Umfangs) vor 
Arbeitsbeginn die jeweilige Angabe von Ort 
und Zeit der durchzuführenden Arbeiten an 
die zuständige Behörde erforderlich. Dies 
gilt nicht für das Entfernen einzelner As-
bestzementplatten. 

 

 

3.3  Subunternehmer 

Arbeitgeber im Sinne dieser Technischen 
Regeln sind auch Subunternehmer, die im 

Unterauftrag ASI-Arbeiten durchführen. 
Subunternehmer unterliegen damit der An-
zeigeverpflichtung nach Nummer 3.2 voll in-
haltlich einschließlich des Nachweises, dass 
die personelle und sicherheitstechnische 
Ausstattung des Unternehmens für diese 
Arbeiten geeignet ist. Bei Abbruch- und Sa-
nierungsarbeiten bedürfen auch Subunter-
nehmer der behördlichen Zulassung nach 
Nummer 3. 1. 

 

 

4  Expositionsverbot, Verwendungsbe-
schränkungen und Ersatzstoffe 

 

4.1  Expositionsverbot 

(1) Arbeitnehmer dürfen asbesthaltigen Ge-
fahrstoffen nicht ausgesetzt sein. Das gilt 
nicht für Abbruch-, Sanierungs- oder In-
standhaltungsarbeiten an bestehenden An-
lagen, Fahrzeugen, Gebäuden, Einrichtun-
gen oder Geräten, die asbesthaltige Ge-
fahrstoffe enthalten, und die Abfallentsor-
gung, soweit die Einhaltung des Gebots 
nach Satz 1 nach dem Stand der Technik 
nicht möglich ist. 

 

(2) Unter das Expositionsverbot fällt auch 
das Anbohren von Asbestzementplatten und 
das Eintreiben von Befestigungen für das 
An- oder Aufbringen einer zusätzlichen 
Dachdeckung, Abdichtung oder Bekleidung, 
da es sich hierbei nicht um ASI-Arbeiten 
handelt. 

 

 

4.2  Verwendungsbeschränkungen und Er-
satzstoffe 

(1) Nach Anhang IV Nummer 1 GefStoffV 
darf mit asbesthaltigen Gefahrstoffen mit ei-
nem Massengehalt von mehr als 0,1 vom 
Hundert Asbest nicht umgegangen werden. 
Das gilt nicht für 

1.  Abbrucharbeiten, 

2.  Sanierungs- oder Instandhaltungsarbei-
ten an bestehenden Anlagen, Fahrzeu-
gen, Gebäuden, Einrichtungen oder Ge-
räten und die Abfallentsorgung. 

Nicht zulässig ist 

-  die Bearbeitung von Asbesterzeugnissen 
mit Arbeitsgeräten, die deren Oberfläche 
abtragen, wie z.B. Abschleifen, Hoch- 
oder Niederdruckreinigen oder Abbürs-
ten, 

-  das Reinigen von Dachflächen aus un-
beschichteten Asbestzementprodukten. 
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(2) Bei Sanierungs- und Instandhaltungsar-
beiten müssen beim Austausch asbesthalti-
ge Gefahrstoffe nach dem Stand der Tech-
nik durch Stoffe, Zubereitungen oder Er-
zeugnisse mit einem geringeren gesundheit-
lichen Risiko ersetzt werden. 

 

 

5  Leitung und Beaufsichtigung der Arbei-
ten 

 

ASI-Arbeiten dürfen nur durchgeführt wer-
den, wenn sichergestellt ist, dass die perso-
nelle und sicherheitstechnische Ausstattung 
des Unternehmens für diese Arbeiten ge-
eignet ist. Eine ausreichende personelle 
Ausstattung liegt nur vor, wenn sachkundige 
Personen beschäftigt werden. Diese Anfor-
derungen gelten auch bei der Abfallentsor-
gung. 

 

5.1  Ermittlungspflicht 

(1) Der Arbeitgeber hat sich zu vergewis-
sern, ob bei den geplanten Arbeiten mit as-
besthaltigen Gefahrstoffen umgegangen 
wird. Bestehen Zweifel, ob es sich um einen 
asbesthaltigen Gefahrstoff handelt, hat er 
eine Materialprobe untersuchen zu lassen. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat vor dem Umgang 
mit asbesthaltigen Gefahrstoffen zur umfas-
senden Bewertung aller Gefahren für jede 
Tätigkeit, bei der eine Exposition gegenüber 
asbesthaltigen Gefahrstoffen auftreten 
kann, Art, Ausmaß und Dauer der Expositi-
on der Arbeitnehmer zu ermitteln. Diese 
Bewertung muss in regelmäßigen Abstän-
den und bei jeder Änderung der Bedingun-
gen, die sich auf die Exposition der Arbeit-
nehmer gegenüber asbesthaltigen Gefahr-
stoffen auswirken können, erneut vorge-
nommen werden. 

 

(3) Verbleiben bei der Ermittlung nach Ab-
satz 1 Ungewissheiten über die Gefährdung 
beim Umgang mit asbesthaltigen Gefahr-
stoffen, soll der Arbeitgeber Auskünfte über 
die von den Gefahrstoffen ausgehenden 
Gefahren und die zu ergreifenden Maß-
nahmen einholen. Auskunftsverpflichtet sind 
nach § 16 Abs. 3 GefStoffV Hersteller oder 
Einführer. Auskünfte sind ggf. auch vom 
Auftraggeber einzuholen. 

 

(4) Welche Maßnahmen zur Abwehr der 
Gefahren zu treffen sind, die beim Umgang 

mit asbesthaltigen Gefahrstoffen entstehen 
können, hat der Arbeitgeber zu regeln, be-
vor er mit diesen umgeht. Dabei hat er auch 
andere auftretende Gefahrstoffe zu berück-
sichtigen, z.B. künstliche Mineralfasern und 
Dieselmotoremissionen. 

 

5.2  Betriebsanweisung und Unterweisung 

(1) Der Arbeitgeber hat eine arbeitsbe-
reichs- und stoffbezogene Betriebsanwei-
sung zu erstellen, in der auf die mit dem 
Umgang mit Gefahrstoffen verbundenen 
Gefahren für Mensch und Umwelt hingewie-
sen wird sowie die erforderlichen Schutz-
maßnahmen und Verhaltensregeln festge-
legt werden; auf die sachgerechte Entsor-
gung entstehender gefährlicher Abfälle ist 
hinzuweisen. Die Betriebsanweisung ist in 
verständlicher Form und in der Sprache der 
Beschäftigten abzufassen und an geeigne-
ter Stelle in der Arbeitsstätte bekannt zu 
machen. In der Betriebsanweisung sind 
auch Anweisungen über das Verhalten im 
Gefahrfall und über die Erste Hilfe zu tref-
fen. 

 

(2) Arbeitnehmer, die beim Umgang mit as-
besthaltigen Gefahrstoffen beschäftigt wer-
den, müssen anhand der Betriebsanwei-
sung über die auftretenden Gefahren sowie 
über die Schutzmaßnahmen unterwiesen 
werden. Gebärfähige Arbeitnehmerinnen 
sind zusätzlich über die für werdende und 
stillende Mütter möglichen Gefahren und 
Beschäftigungsbeschränkungen zu unter-
richten. Die Unterweisungen müssen vor 
der Beschäftigung und danach mindestens 
einmal jährlich mündlich und arbeitsplatzbe-
zogen erfolgen. Inhalt und Zeitpunkt der Un-
terweisungen sind schriftlich festzuhalten 
und von den Unterwiesenen durch Unter-
schrift zu bestätigen. Der Nachweis der Un-
terweisung ist zwei Jahre aufzubewahren. 

 

(3) Die Betriebsanweisung und die Unter-
weisung sind gemäß TRGS 555 nach fol-
gender Gliederung aufzustellen und durch-
zuführen: 

-  Arbeitsbereiche, Arbeitsplatz, Tätigkeit, 

-  Gefahren für Mensch und Umwelt, 

-  Schutzmaßnahmen, Verhaltensregeln 
und hygienische Maßnahmen, 

-  Verhalten im Gefahrfall, 

-  Erste-Hilfe, 

-  sachgerechte Entsorgung. 

Ist ein Arbeitsplan nach Nummer 5.3 erfor-
derlich, so ist dieser in der Betriebsanwei-
sung zu berücksichtigen und die Unterwei-
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sung ist darauf abzustimmen. Auf das Ver-
bot, werdende und stillende Mütter mit Ar-
beiten, bei denen sie Asbestfasern ausge-
setzt sein können, zu beschäftigen, ist hin-
zuweisen (Nummer 11 Abs. 2). 

 

(4) Die Arbeitnehmer sind zusätzlich objekt-
bezogen hinsichtlich Gefährdungen und 
Schutzmaßnahmen zu hören und einzuwei-
sen. 

 

5.3  Arbeitsplan 

Vor dem Beginn von Abbruch- und Sanie-
rungsarbeiten baulicher Anlagen und vor 
dem Entfernen von asbesthaltigen Materia-
lien aus Gebäuden, Geräten sowie auf 
Schiffen ist ein Arbeitsplan aufzustellen und 
mit der Anzeige nach Nummer 3.2 der zu-
ständigen Behörde vorzulegen. Der Arbeits-
plan muss mindestens folgende Angaben 
enthalten: 

1.  Art und voraussichtliche Dauer der Arbei-
ten, 

2.  Ort und Ausführung der Arbeiten, 

3.  vorgesehene Arbeitsweise und die vor-
gesehenen Schutzmaßnahmen, 

4.  Angaben über persönliche Schutzaus-
rüstungen, 

5.  Einrichtungen zum Schutz und zur De-
kontamination der Arbeitnehmer und an-
derer Personen, die im Gefahrenbereich 
tätig sind, 

6.  Nachweis über die vorgesehene ord-
nungsgemäße Entsorgung. 

(Anleitung zur Erstellung des Arbeitsplanes 
siehe Anlage 6 zu dieser TRGS.) 

 

5.4  Personelle Anforderungen 

5.4.1  Verantwortlicher 

Jeder Betrieb, de, Abbruch-, Sanierungs- 
oder Instandhaltungsarbeiten durchführt o-
der asbesthaltige Abfälle entsorgt, muss 
über einen sachkundigen Verantwortlichen 
verfügen. Nach Nummer 3.1 zulassungs-
pflichtige Betriebe müssen darüber hinaus 
über einen sachkundigen Vertreter verfü-
gen. Die Anforderungen an die Sachkunde 
richten sich nach Art und Umfang der Arbei-
ten (siehe Nummer 2.7 dieser TRGS). Der 
Verantwortliche hat sicherzustellen, dass 
bereits bei der Planung von Arbeiten die An-
forderungen dieser TRGS und die allgemei-
nen Schutzpflichten nach § 17 GefStoffV 
berücksichtigt und bei der Durchführung der 
Arbeiten umgesetzt werden. Der 
Verantwortliche bzw. sein Stellvertreter kann 
auch die Funktionen nach Nummer 5.4.2 

die Funktionen nach Nummer 5.4.2 oder 
5.4.4 wahrnehmen. 

 

5.4.2  Aufsichtsführender 

(1) Der Arbeitgeber hat vor Aufnahme der 
Arbeiten mindestens eine zuverlässige, mit 
den Arbeiten und den dabei auftretenden 
Gefahren und den erforderlichen Schutz-
maßnahmen vertraute Person als Aufsichts-
führenden schriftlich zu beauftragen (siehe 
auch Anhang 1 der BGV A 1 "Allgemeine 
Vorschriften"). Der Aufsichtsführende muss 
sachkundig sein und soll über eine mindes-
tens einjährige praktische Erfahrung im 
Umgang mit asbesthaltigen Gefahrstoffen 
verfügen. 

 

(2) Der Aufsichtsführende hat sich zu ver-
gewissern, dass die Arbeitnehmer 

-  gemäß Betriebsanweisung unterwiesen 
sind, 

-  soweit nach Nummer 10 Abs. 1 erforder-
lich, arbeitsmedizinischen Vorsorgeun-
tersuchungen unterzogen sind, 

-  in das Tragen von Atemschutz eingewie-
sen sind. 

Er hat insbesondere dafür zu sorgen, dass 

1.  mit den Arbeiten erst begonnen wird, 
wenn die in der Betriebsanweisung und, 
soweit erforderlich, im Arbeitsplan fest-
gelegten Schutzmaßnahmen getroffen 
sind, 

2.  die der Betriebsanweisung bzw. dem Ar-
beitsplan zugrundeliegenden Arbeitsver-
fahren nicht verändert werden, 

3.  die Arbeitnehmer während der Arbeit die 
vorgesehenen Schutzmaßnahmen be-
achten und die persönlichen Schutzaus-
rüstungen benutzen, 

4.  die Arbeitsstelle gekennzeichnet und er-
forderlichenfalls abgesperrt ist und Un-
befugte von der Arbeitsstelle ferngehal-
ten werden, 

5.  die Arbeitsstelle nach Abschluss der Ar-
beiten gereinigt und bis zur Freigabe ge-
kennzeichnet und abgesperrt bleibt. 

 

(3) Der Aufsichtsführende muss während 
der Arbeiten ständig auf der Baustelle an-
wesend sein. 

 

(4) Bei Arbeiten mit geringer Exposition und 
bei Nebenarbeiten nach Nummer 2.4 ge-
nügt es, wenn zur Erfüllung der Anforderun-
gen nach Nummer 5.4.1 und Nummer 5.4.2 
eine sachkundige Person für die einzelnen 
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räumlich voneinander getrennten Arbeits-
plätze zuständig ist und diese beaufsichtigt. 

 

5.4.3  Fachkundiges Personal 

(1) Der Betrieb muss über eine ausreichen-
de Zahl von Fachkräften verfügen, die in der 
Lage sind, sowohl die Arbeiten sachgerecht 
und sicher durchzuführen als auch die er-
forderliche sicherheitstechnische Ausstat-
tung, wie z.B. die Absaug- und Entsor-
gungsanlagen und die Schleusenanlagen zu 
bedienen bzw. zu überwachen. 

 

(2) Betriebe, die umfangreiche Arbeiten 
nach Nummer 14.1 durchführen, müssen 
über einen Gerätesachkundigen verfügen. 
Gerätesachkundige müssen ausreichende 
Kenntnisse im Umgang mit asbesthaltigen 
Gefahrstoffen haben und mit der Technik 
der zu prüfenden sicherheitstechnischen 
Ausstattung so vertraut sein, dass sie den 
arbeitssicheren Zustand und die Funktion 
der sicherheitstechnischen Ausstattung si-
cher beurteilen können. Die Gerätesach-
kunde kann z.B. durch eine Bescheinigun-
gen über die Teilnahme an entsprechenden 
Herstellerunterweisungen nachgewiesen 
werden. 

 

5.4.4  Koordinator 

(1) Vergibt ein Arbeitgeber (Auftraggeber) 
Arbeiten an andere Arbeitgeber (Auftrag-
nehmer), so hat er, soweit dies zur Vermei-
dung einer möglichen gegenseitigen Ge-
fährdung erforderlich ist, einen Koordinator 
zu bestimmen, der die Arbeiten aufeinander 
abstimmt. Er hat dafür zu sorgen, dass die-
se Person Weisungsbefugnis gegenüber 
den Auftragnehmern und deren Beschäftig-
ten hat. 

 

(2) Übernimmt ein Arbeitgeber Aufträge, de-
ren Durchführung zeitlich und örtlich mit 
Aufträgen anderer Arbeitgeber oder Dritter 
zusammenfällt, ist er verpflichtet, sich mit 
den anderen Arbeitgebern, der übergeord-
neten Bauleitung oder Dritten abzustimmen, 
soweit dies zur Vermeidung einer gegensei-
tigen Gefährdung erforderlich ist. 

 

(3) Der Koordinator nach Absatz 1 hat dafür 
zu sorgen, dass jeder, der Arbeitsbereiche 
betreten muss, die dieser TRGS unterlie-
gen, auf die Gefährdung durch Asbestfasern 
und die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
hingewiesen wird. 

 

(4) Der Koordinator muss sich von sach-
kundigen Personen beraten lassen, falls er 
nicht selbst sachkundig ist. 

 

 

6  Vorsorgemaßnahmen 

 

(1) Vor dem Beginn von Abbrucharbeiten 
sind asbesthaltige Produkte nach dem 
Stand der Technik zu entfernen und geord-
net zu entsorgen. Bei Sanierungsarbeiten 
sind vor dem Beginn der Arbeiten asbesthal-
tige Produkte, soweit notwendig, zu entfer-
nen sowie geordnet zu entsorgen. 

 

(2) Beim Umgang mit asbesthaltigen Ge-
fahrstoffen am Arbeitsplatz sind insbeson-
dere folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

1.  Die Zahl der Arbeitnehmer in den betrof-
fenen Arbeitsbereichen ist auf das Mini-
mum zu beschränken, das notwendig ist, 
um die vorgesehenen Arbeiten durchzu-
führen. 

2.  Arbeitsbereiche, in denen mit asbesthal-
tigen Gefahrstoffen umgegangen wird, 
sind von anderen Arbeitsbereichen deut-
lich abzugrenzen und nur solchen Ar-
beitnehmern zugänglich zu machen, die 
sie zur Ausübung ihrer Arbeit oder durch 
Durchführung bestimmter Aufgaben be-
treten müssen. Unbefugten ist das Betre-
ten durch Verbotszeichen 

"Halt, Zutritt verboten" 

entsprechend der BGV A 8 "Sicherheits- 
und Gesundheitskennzeichnung" mit 
dem zusätzlichen Hinweis "Asbestfa-
sern" zu verbieten (Muster siehe Anla-
ge 2 zu dieser TRGS). Die betroffenen 
Arbeitsbereiche sind so zu gestalten, 
dass ihre Reinigung jederzeit möglich ist. 

3.  Abgeschottete Arbeitsbereiche, in denen 
mit asbesthaltigen Gefahrstoffen umge-
gangen wird, sind durch geeignete 
Warn- und Sicherheitszeichen sowie mit 
dem Zeichen "Essen, Trinken und Rau-
chen verboten" zu kennzeichnen. 

4.  Asbesthaltige Gefahrstoffe sind in geeig-
neten und nach Nummer 9.3 Abs. 2 ge-
kennzeichneten Behältern zu lagern, 
aufzubewahren und zu transportieren. 

5.  Abfälle, die asbesthaltige Gefahrstoffe 
enthalten, sind in geeigneten und nach 
Nummer 9.3 Abs. 2 gekennzeichneten 
Behältern ohne Gefahr für Mensch und 
Umwelt zu sammeln, aufzubewahren 
und zu entsorgen. 
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6.  Alle Räume, Anlagen und Geräte sind 
regelmäßig zu reinigen. 

 

(3) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, 
dass Asbestfasern nach Maßgabe der nach-
folgenden Regeln nicht an andere Arbeits-
plätze, in asbestfreie Räume oder in die Au-
ßenluft gelangen können (siehe auch Num-
mern 7, 14, 15 und 16 dieser TRGS und 
Asbest-Richtlinien). 

 

 

7  Sicherheitstechnische Maßnahmen 

 

7.1  (1) Das Arbeitsverfahren ist so zu gestalten, 
dass Asbestfasern nicht frei werden, soweit 
dies nach dem Stand der Technik möglich 
ist. 

 

(2) Kann durch Maßnahmen nach Absatz 1 
nicht unterbunden werden, dass Asbestfa-
sern frei werden, so sind diese an der Aus-
tritts- oder Entstehungsstelle vollständig zu 
erfassen und anschließend ohne Gefahr für 
Mensch und Umwelt zu entsorgen, soweit 
dies nach dem Stand der Technik möglich 
ist. 

 

(3) Ist eine vollständige Erfassung nach Ab-
satz 2 nicht möglich, so sind die dem Stand 
der Technik entsprechenden Lüftungsmaß-
nahmen zu treffen. 

 

7.2  Ist die Sicherheitstechnik eines Arbeitsver-
fahrens fortentwickelt worden, hat sich diese 
bewährt und erhöht sich die Arbeitssicher-
heit hierdurch erheblich, so hat der Arbeit-
geber das nicht entsprechende Arbeitsver-
fahren soweit zumutbar innerhalb einer an-
gemessenen Frist dieser Fortentwicklung 
anzupassen. 

 

7.3  (1) Abgesaugte Luft muss so geführt oder 
gereinigt werden, dass Asbestfasern nicht in 
die Atemluft auch anderer Arbeitnehmer ge-
langen. 

 

(2) Der Asbestfasergehalt in der ins Freie 
abgeleiteten Luft darf 1.000 F/m³nicht über-
schreiten. Bei den eingesetzten lufttechni-
schen Anlagen ist die Einhaltung dieses 
Wertes durch Messungen nach VDI 3861 
Bl. 2 nachzuweisen 

-  bei der ersten Inbetriebnahme der Anla-
gen, 

-  mindestens in dreijährigem Abstand, 

soweit keine Baumusterprüfung nach Ab-
satz 6 vorliegt. 

 

(3) Es ist sicherzustellen, dass der Arbeits-
raum mit ausreichend Außenluft (Frischluft) 
versorgt wird. Siehe hierzu VDI 2262. 

 

(4) Beim Umgang mit asbesthaltigen Ge-
fahrstoffen ist eine Rückführung gereinigter 
Abluft in Arbeitsräume grundsätzlich nicht 
zulässig. 

 

(5) Beim Umgang mit asbesthaltigen Ge-
fahrstoffen ist, wenn eine Aufnahme der da-
bei auftretenden Asbestfasern nur mit orts-
veränderlichen Entstaubern oder Industrie-
staubsaugern möglich ist, bei folgenden Ar-
beiten abweichend von Absatz 4 eine Rein-
luftrückführung zulässig: 

-  ASI-Arbeiten an Bauteilen und Einrich-
tungen sowie Maschinen und Geräten in 
geschlossenen Räumen, wenn diese Ar-
beiten nur geringen Umfangs bzw. gerin-
ger Exposition sind, 

-  Nebenarbeiten nach Nummer 2.4, 

 

(6) Ortsveränderliche Entstauber oder In-
dustriestaubsauger, die entsprechend Ab-
satz 5 eingesetzt werden dürfen, müssen 
folgenden Anforderungen genügen: 

-  Die Geräte müssen berufsgenossen-
schaftlich (Bauartprüfung) oder behörd-
lich anerkannt sein. 

-  Der Abscheidegrad für das Filtermaterial 
oder die Filterkombination muss mindes-
tens 99,995 % betragen. Der Abschei-
degrad wird erfahrungsgemäß erreicht 
mit Geräten der Verwendungskategorie 
K 1 in Kombination mit einem im Gerät 
vorgeschalteten C-Filter (Bauartprüfung 
nach ZH 1/487(bis 2002) oder der 
Staubklasse H (vgl. DIN EN 603352-69 
Anhang AA)), jeweils in Verbindung mit 
den "Zusatzanforderungen für Asbest-
sauger", die mit dem GS-Zeichen ge-
kennzeichnet sind. Derartige Sauger er-
füllen auch die Anforderungen des Ab-
satzes 2. 

-  Bei kleinen Geräten mit einer Leistungs-
aufnahme bis 1 kW genügt die Verwen-
dungskategorie K 1 oder die Staubklasse 
H mit einstufiger Filterung. 

-  Die Geräte müssen dem Einsatz ent-
sprechend weiteren sicherheitstechni-
schen Anforderungen genügen, z.B. auf 
Baustellen der Schutzart IP 54 nach DIN 
40 050. 
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(7) Wenn technisch möglich, ist auch die 
Abluft der ortsveränderlichen Entstauber ins 
Freie abzuleiten. 

 

(8) Die lufttechnischen Anlagen (Entstauber, 
Industriestaubsauger und Geräte, die zur 
Entlüftung bzw. Unterdruckhaltung einge-
setzt werden) sind nach Bedarf, mindestens 
aber einmal jährlich zu warten, erforderli-
chenfalls, Instandzusetzen und durch einen 
Gerätesachkundigen (Qualifikation siehe 
Nummer 5.4.3 Abs. 2) zu prüfen. Das Prüf-
ergebnis ist auf Verlangen vorzulegen. 

 

(9) Beim Auf- und Abbau und bei der In-
standhaltung (z.B. Filterwechsel) der bei 
ASI-Arbeiten eingesetzten Geräte und Anla-
gen sind die einschlägigen Vorgaben dieser 
TRGS zu beachten. 

 

7.4  (1) Die gleichzeitige Exposition mit anderen 
krebserzeugenden Gefahrstoffen ist zu 
vermeiden. Auf die TRGS 521 "Faserstäu-
be" wird hingewiesen. 

 

(2) Für den Antrieb der bei Abbruch- und 
Sanierungsarbeiten eingesetzten Maschinen 
sind möglichst Elektromotore einzusetzen. 
Werden Dieselmotore eingesetzt, so sind 
die Emissionen durch laufende Instandhal-
tung und Abgasfilteranlagen soweit wie 
möglich zu mindern.5) 

 

7.5  Zum Abschluss der Arbeiten sind Arbeitsge-
räte einschließlich Absaugleitungen, Ar-
beitsmittel und der Arbeitsbereich (Arbeits-
raum) sorgfältig zu reinigen. Es ist ausrei-
chend zu lüften. Mit Asbestfasern verunrei-
nigte Teile, die nicht gereinigt werden kön-
nen, sind anzufeuchten und ordnungsge-
mäß nach Nummer 13 zu entsorgen, z.B. 
Dämmstoffe, Teppichböden. 

 

 

8  Persönliche Schutzausrüstung 

 

8.1  (1) Der Arbeitgeber hat 

1. wirksame und hinsichtlich ihrer Trageei-
genschaft geeignete persönliche Schutz-
ausrüstung zur Verfügung zu stellen und 
diese in gebrauchsfähigem, hygienisch 
einwandfreien Zustand zu halten und 

                                                      
5  TRGS 554 - Dieselmotoremissionen 

2.  dafür zu sorgen, dass die Arbeitnehmer 
nur so lange beschäftigt werden, wie es 
das Arbeitsverfahren unbedingt erfordert 
und es mit dem Gesundheitsschutz ver-
einbar ist. 

 

(2) Die Arbeitnehmer müssen die zur Verfü-
gung gestellten persönlichen Schutzausrüs-
tungen benutzen. 

 

(3) Vor Beginn der Arbeiten ist vom Arbeit-
geber festzulegen, welche persönlichen 
Schutzausrüstungen zu benutzen sind (auf 
die Nummer 12 wird hingewiesen). 

 

8.2  (1) Das Tragen von Atemschutz darf keine 
ständige Maßnahme sein. Auf die Trage-
zeitbegrenzungen von Atemschutzgeräten 
nach BGR 190 wird hingewiesen.6) 

 

(2) Als Atemschutzgeräte sind geeignet, so-
fern bei Ziffer 1 und 2 kein Sauerstoffman-
gel zu befürchten ist: 

1.  bei Asbestfaserkonzentrationen im Ar-
beitsbereich bis zu 150.000 F/m³ (z.B. 
bei Arbeiten an Asbestzementprodukten, 
Arbeiten geringen Umfangs, Probenah-
men) 

-  Halb-/Viertelmasken mit P2-Filter, 

-  partikelfiltrierende Halbmasken FFP2 
oder 

-  Masken mit Gebläse und Partikelfilter 
TM1P. 

2.  bei Arbeiten mit höherer Faserkonzentra-
tion 

-  Vollmasken mit Partikelfilter P3. Nach 
Möglichkeit sind Masken TM3P mit 
Gebläseunterstützung einzusetzen - 
erforderlichenfalls mit Anwärmung 
der Einatemluft. 

3.  bei Arbeiten mit Faserkonzentrationen 
größer als 6.000.000 F/m³ (sofern z.B. 
trockenes Entfernen von Spritzasbest 
unvermeidbar) 

-  Isoliergeräte mit Vollmaske oder 
Mundstückgarnitur.  

Atemschutzgeräte müssen geprüft sein.7)8) 

 

(3) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, 
dass  

                                                      
6)  BGR 1900 - Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten 
7)  8. Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz vom 10. Juni 

1992 
8)  Verzeichnis zertifizierter Atemschutzgeräte BG 693 
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a)  Atemschutzgeräte sachgerecht gelagert, 
gereinigt und instand gehalten werden6. 

b)  die Arbeitnehmer entsprechend unter-
wiesen und im Umgang mit den Atem-
schutzgeräten geübt sind6. 

 

(4) Atemschutzgeräte dürfen nur außerhalb 
des durch Asbestfasern gefährdeten Berei-
ches auf- und abgesetzt werden. 

 

(5) Bei Arbeiten mit geringer Exposition 
kann auf das Tragen -von Atemschutz ver-
zichtet werden. Auch bei diesen Arbeiten 
kann jedoch die Benutzung z.B. einer 
P2-Maske je nach Art und Häufigkeit der 
Arbeit, insbesondere wenn Expositionsspit-
zen auftreten, sinnvoll sein. Bei Arbeiten mit 
geringer Exposition dürfen Arbeitnehmer 
ohne Atemschutzgerät nicht mit Arbeiten 
beschäftigt werden, bei denen es aufgrund 
des Arbeitsverfahrens, der Arbeitsorganisa-
tion oder der räumlichen oder klimatischen 
Verhältnisse am Arbeitsplatz zu einer. er-
höhten Aufnahme von Asbestfasern über 
die Atmungsorgane kommen kann. 

 

8.3  (1) Den Arbeitnehmern sind geeignete 
Schutzanzüge zur Verfügung zu stellen und 
von diesen zu tragen. Ausgenommen sind 
Instandhaltungsarbeiten nach Nummern 
16.2 Abs. 1, 16.3 Abs. 8, 16.4 Abs. 9, De-
poniearbeiten nach Nummer 13.3 Abs. 2 
und allgemein Arbeiten, bei denen die Un-
terschreitung von 15.000 F/m³ nach Num-
mer 2.10 nachgewiesen ist, sofern kein 
Körperkontakt mit dem asbesthaltigen Mate-
rial besteht. Einweganzüge sind nach 
Schichtende entsprechend Nummer 13 zu 
entsorgen, Mehrweganzüge gemäß Num-
mer 9.3 regelmäßig zu pflegen und zu reini-
gen. 

 

(2) Schutzanzüge sind für umfangreiche Ar-
beiten nach Nummer 14.1 geeignet, wenn 
sie nach der BGR189 ausgewählt und nach 
CE gekennzeichnet sind. Hierfür sind 
Schutzanzüge der Kategorie III Typ 46 und 
bei Auftreten von Sprühnebel und Feuchtig-
keit Typ 3-4 geeignet. Bei Arbeiten im Be-
reich von Spannung führenden elektrischen 
Teilen ist Mehrwegschutzkleidung unzuläs-
sig. 

 

(3) Besteht die Gefahr anderer Verletzungen 
oder Gesundheitsgefahren, sind zusätzlich 
entsprechende persönliche Schutzausrüs-
tungen zu tragen, z.B. Schutzhelm, Augen-
schutz, Handschuhe, Schutzschuhe, 
Schutzstiefel. 

 

 

9 Hygienemaßnahmen 

 

9.1 Arbeitnehmer, die beim Umgang mit as-
besthaltigen Gefahrstoffen beschäftigt wer-
den, dürfen in Arbeitsräumen oder an ihren 
Arbeitsplätzen im Freien keine Nahrungs- 
oder Genussmittel zu sich nehmen. Für die-
se Arbeitnehmer sind Bereiche (Pausenbe-
reiche) einzurichten, in denen sie Nahrungs- 
oder Genussmittel ohne Beeinträchtigung 
ihrer Gesundheit durch asbesthaltige Ge-
fahrstoffe zu sich nehmen können.  

 

9.2  (1) Arbeitnehmern, die beim Umgang mit 
asbesthaltigen Gefahrstoffen beschäftigt 
werden, sind Waschräume sowie Räume 
mit getrennten Aufbewahrungsmöglichkei-
ten für Straßen- und Arbeitskleidung zur 
Verfügung zu stellen. 

 

(2) Bei Arbeiten mit asbesthaltigen Gefahr-
stoffen ist eine Duschmöglichkeit am Ar-
beitsort bereitzustellen. Die Forderung ist 
z.B. erfüllt beim Einsatz von Personen-
schleusen mit Nasszelle nach Nummer 
14.1.4. Die Forderung nach Satz 1 entfällt 
bei Arbeiten mit geringer Exposition, bei Ar-
beiten an Asbestzementprodukten im Frei-
en, sofern diese nicht länger als drei Tage 
dauern, und bei Arbeiten geringen Umfangs 
(siehe Nummer 14.2 Abs. 7). 

 

(3) Arbeits- und Schutzkleidung ist vom Ar-
beitgeber zu reinigen. Erforderlichenfalls ist 
sie geordnet zu entsorgen und vom Arbeit-
geber zu ersetzen. 

 

9.3  (1) Wird kein Einwegschutzanzug getragen, 
so hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, 
dass die Mehrwegschutzkleidung oder die 
Arbeitskleidung regelmäßig gereinigt wird. 
Die Mehrwegschutzkleidung bzw. Arbeits-
kleidung ist bei Arbeitsunterbrechung, bei 
Pausen, am Arbeitsende und beim Verlas-
sen des asbestgefährdeten Bereiches 
gründlich zu reinigen (Abwaschen von ab-
waschbarer Mehrwegschutzkleidung, sonst 
Absaugen). 

 

(2) Falls Mehrwegschutz- oder Arbeitsklei-
dung nach Absatz 1 zum Waschen abgege-
ben wird, ist sie in entsprechend gekenn-
zeichneten Behältern zu sammeln. Die Be-
hälter sind wie folgt zu kennzeichnen (Abb. 
siehe Anhang lI der- Besonderen Vorschrif-
ten für die Kennzeichnung asbesthaltiger 



GefStoff  5.519 

12 VSGA  01/2002 

Erzeugnisse - der RL. des Rates vom 
27. Juli 1976 (76/769/EWG)): 

 

 
 

Der Wäschereibetrieb ist darüber hinaus 
besonders über die Gesundheitsgefährdung 
beim Einatmen von Asbestfasern zu infor-
mieren. Die Wäscherei ist zur Anzeige nach 
Nummer 3.2 dieser TRGS verpflichtet. 

 

 

10   Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersu-
chungen 

 

(1) Wird am Arbeitplatz die Asbestfaserkon-
zentration von 15.000 F/MI überschritten, so 
dürfen Arbeitnehmer dort nur beschäftigt 
werden, wenn sie innerhalb der im An-
hang VI GefStoffV genannten Fristen Vor-
sorgeuntersuchungen unterzogen worden 
sind. 

 

(2) Das Benutzen von Atemschutzgeräten 
befreit nicht von der Verpflichtung nach Ab-
satz 1. 

 

(3) Auf die Vorschriften der BGV A 4 "Ar-
beitsmedizinische Vorsorge" über nachge-
hende Untersuchungen und das Tragen von 
Atemschutz wird hingewiesen. 

 

 

11 Beschäftigungsbeschränkungen 

 

(1) Der Arbeitgeber darf Jugendliche mit Ar-
beiten, bei denen diese Asbestfasern aus-
gesetzt sein können, nicht beschäftigen, 
auch nicht zu Ausbildungszwecken. 

 

(2) Der Arbeitgeber darf werdende und stil-
lende Mütter mit Arbeiten, bei denen sie As-

bestfasern ausgesetzt sein können, nicht 
beschäftigen. 

 

(3) Beim Umgang mit asbesthaltigen Ge-
fahrstoffen dürfen Arbeitnehmer täglich nicht 
länger als 8 Stunden und wöchentlich nicht 
länger als 40 Stunden - bei 
Vier-Schicht-Betrieben 42 Stunden pro Wo-
che im Durchschnitt von vier aufeinander-
folgenden Wochen - beschäftigt werden. 

 

(4) Bei ASI-Arbeiten ist eine leistungsab-
hängige Entlohnung unzulässig. 

 

 

12  Unterrichtungs- und Anhörungspflicht 

 

(1) Der Arbeitgeber hat die betroffenen Ar-
beitnehmer oder, wenn ein Betriebs- oder 
Personalrat vorhanden ist, diesen 

1.  bei der Ermittlung und Beurteilung sowie 
bei der Regelung der Maßnahmen nach 
Nummer 5.1 zu hören, 

2. wenn er Messungen nach Nummer 2.10 
durchführt oder auf Messergebnisse ent-
sprechend Nummer 2.10 Abs. 7 oder 8 
zurückgreift, über das Ergebnis der Er-
mittlungen der Asbestfaserkonzentration 
zu unterrichten, Einsicht in die Aufzeich-
nungen dieser Ergebnisse zu gewähren 
und Auskünfte über deren Bedeutung zu 
geben, 

3.  wenn er persönliche Schutzausrüstun-
gen nach Nummer 8 zur Verfügung zu 
stellen hat, zur Auswahl der geeigneten 
Schutzausrüstungen und den Bedingun-
gen, unter denen sie zu benutzen sind, 
zu hören. 

 

(2) Über Messungen nach Nummer 2.10 
sind Messprotokolle zu erstellen. Abschrif-
ten der Messprotokolle hat der Arbeitgeber 
dem Betriebs- oder Personalrat zugänglich 
zu machen. Er hat Abschriften der Messpro-
tokolle dem Betriebs- oder Personalrat auf 
Verlangen zu überlassen. 

 

(3) Weitere Rechte der Betriebs- oder Per-
sonalräte sowie der Arbeitnehmer sind in 
§ 21 GefStoffV enthalten. Auf das Be-
schwerde- und Arbeitsverweigerungsrecht 
der Arbeitnehmer unter bestimmten Vor-
aussetzungen wird hingewiesen. 

 

(4) Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmer 
unverzüglich zu unterrichten, wenn diese bei 
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Betriebszuständen, die vom Normalbetrieb 
abweichen, außergewöhnlich erhöhten Kon-
zentrationen von Gefahrstoffen ausgesetzt 
sein können. Dieses kann insbesondere der 
Fall sein bei Betriebsstörungen, bestimmten 
Instandhaltungsarbeiten oder Unfällen. 

 

13  Abfälle 

 

(1) Abfälle, die Asbest enthalten, sind in ge-
eigneten, sicher verschließbaren und ge-
kennzeichneten Behältern ohne Gefahr für 
Mensch und Umwelt zu sammeln, zu lagern 
und zu entsorgen. 

 

(2) Das Zerkleinern asbesthaltiger Abfälle 
vor dem Deponieren ist nicht zulässig und 
darf auch von den Anlieferern nicht verlangt 
werden. Ausgenommen sind Asbestzement-
rohre, soweit eine Zerkleinerung erforderlich 
ist und diese so erfolgt, dass keine Asbest-
fasern freigesetzt werden. 

 

(3) Auf die abfallrechtlichen Vorschriften des 
Bundes und der Länder (Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz, TA Abfall, TA 
Siedlungsabfall, LAGA-Merkblatt "Entsor-
gung asbesthaltiger Abfälle") wird hingewie-
sen. 

 

13.1  Abfallaufnahme 

(1) Asbesthaltige Abfälle sind am Arbeits-
platz in geeigneten Behältern so zu sam-
meln, dass ein Umfüllen vermieden wird. 

 

(2) Geeignete Behälter sind z.B. 

-  für körnige, gewebte oder stückige Abfäl-
le: ausreichend feste Kunststoffsäcke, 

-  für grobe oder plattenförmige Asbestze-
mentabfälle: z.B. mit Planen verschlos-
sene Container, 

-  für stapelbare Asbestzementprodukte: 
Stapelung auf Paletten, Einsatz staub-
bindender Mittel oder Abdecken mit Pla-
ne, Transportsicherung, 

-  für spritzasbesthaltige Abfälle: das Ent-
sorgungsgerät selbst. Bei Kleinmengen 
ist ein Fass ausreichend. 

 

(3) Bei der Abfallaufnahme und der Bereit-
stellung für den Transport ist das Freiwer-
den von Stäuben durch geeignete Maß-
nahmen nach dem Stand der Technik - z.B. 
Absaugen, Verfestigen, Anfeuchten, Abde-
cken - zu unterbinden. Asbeststäube, z.B. 
aus Filteranlagen, sind mit Bindemitteln 

(z.B. Zement) zu verfestigen. Auf die Num-
mern 14.1.7 Abs. 3 und 14.1.8 wird hinge-
wiesen. 

 

(4) Soweit asbesthaltige Abfälle gelagert 
werden müssen, sind sie feucht zu halten 
oder mit geeigneten Materialien abzudecken 
oder in geschlossenen Behältern aufzube-
wahren und gegen den Zugriff Unbefugter 
zu sichern. 

 

(5) Die Behälter sind nach Nummer 9.3 zu 
kennzeichnen. 

 

(6) Das Verladen von asbesthaltigen Abfäl-
len in Behältern oder auf die Ladefläche des 
Transportfahrzeuges - ggf. auf Paletten - ist 
sorgfältig durchzuführen. Die Abfälle dürfen 
weder geworfen noch geschüttet werden. 

 

13.2  Transport 

(1) Asbest oder asbesthaltige Materialien 
und Abfälle sind für den Transport so zu si-
chern, dass während des Transports und 
beim Abladen keine Asbestfasern freige-
setzt werden. Grobe oder plattenförmige 
Asbestzementabfälle, die unverpackt in 
Containern transportiert werden, sind vor 
dem Abladen zu durchfeuchten. 

 

(2) Für den Transport asbesthaltiger Abfälle 
sind zur Vermeidung von Faseremissionen 
Behälter nach Nummer 13.1 zu verwenden. 
Der Transport darf gewerbsmäßig nur von 
hierfür zertifizierten Entsorgungsfachbetrie-
ben oder Unternehmen mit einer Einsam-
mel- und Transportgenehmigung unter Be-
achtung des Abfallrechts durchgeführt wer-
den. Diese Genehmigungen sind nicht er-
forderlich, wenn ein Unternehmer in Erfül-
lung des Unternehmenszwecks Abfälle ein-
sammelt oder befördert, ohne gewerbsmä-
ßiger Einsammler oder Beförderer zu sein 
(Auskunft erteilt die zuständige Entsor-
gungsbehörde). 

 

(3) Sofern die asbesthaltigen Abfälle den 
gefahrgutrechtlichen Vorschriften (z.B. Ge-
fahrgutverordnung Straße bzw. Eisenbahn) 
unterliegen, sind die entsprechenden Vor-
schriften zusätzlich einzuhalten. 

 

13.3  Ablagerung 

(1) Asbest oder asbesthaltige Materialien 
und Abfälle sind auf dafür zugelassenen 
Deponien so abzulagern, dass eine Asbest-
faserfreisetzung vermieden wird. Unabhän-
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gig davon sind vom Deponiebetreiber die 
organisatorischen Maßnahmen dieser 
TRGS, insbesondere Erwerb der Sachkun-
de, Anzeige, Betriebsanweisung und Unter-
weisung, durchzuführen. 

 

(2) Die Anforderung des Abs. 1 Satz 1 kann 
erfüllt werden, wenn die Anforderungen 
nach Nummer 13.1 erfüllt sind und beim 
Deponieren 

-  die Behälter vor dem Verdichten nicht 
zerstört werden, 

-  überdeckt wird, 

-  erst nach dem Überdecken verdichtet 
wird. 

 

13.4  Andere Verfahren der Abfallentsorgung 

Ist bei anderen Verfahren der Abfallentsor-
gung, z.B. bei chemischer oder thermischer 
Abfallbehandlung nicht ausgeschlossen, 
dass Asbestfasern freigesetzt werden, so 
sind vom Arbeitgeber die nach dieser TRGS 
erforderlichen angemessenen Schutzmaß-
nahmen für den Einzelfall festzulegen. Die-
se Verfahren bedürfen der Genehmigung 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. 

 

 

14  Spezielle Regelungen für Abbruch- und 
Sanierungsarbeiten an schwachgebun-
denen Asbestprodukten 

 

14.1  Anforderungen für umfangreiche Arbei-
ten 

14.1.1  (1) Umfangreiche Arbeiten liegen in der Re-
gel dann vor, wenn Bauten oder Bauteile 
großflächig entsorgt oder saniert werden, 
z.B. 

-  Entfernen von schwach gebundenen As-
bestprodukten an Dachbindern, Wänden 
und Decken oder dergleichen, 

-  Verfestigen und Beschichten von 
schwach gebundenen Asbestprodukten. 

Die Abgrenzung zu Arbeiten geringen Um-
fangs ergibt sich aus Nummer 2.9 in Ver-
bindung mit Nummer 14.2 Abs. 1 dieser 
TRGS. 

 

(2) Die sicherheitstechnischen Maßnahmen 
müssen den nachfolgenden Anforderungen 
genügen. Ziel der Anforderungen ist es, in 
den Weißbereichen von Schleusen und der 
Umgebung des Arbeitsbereiches eine As-
bestfaserkonzentration von 1.000 F/m³ zu 
unterschreiten. 

 

(3) Kontrollmessungen im Weißbereich 
können erforderlich sein, z.B. 

-  in der Umgebung von Schleusen bei län-
ger andauernden Arbeiten, 

-  bei Störung des geplanten Betriebsab-
laufs, 

-  bei Beschädigung der Abschottung. 

 

14.1.2  Der Arbeitsbereich (Schwarzbereich) muss 
gegenüber der Umgebung nach dem Stand 
der Technik staubdicht abgetrennt sein (Ab-
schottung). Die Abschottung muss standsi-
cher sein und der Sogkraft des Unterdrucks 
und den sonstigen Beanspruchungen 
standhalten. Es sollen wiederverwendbare 
Abschottungen eingesetzt werden. Der Ar-
beitsbereich ist möglichst klein zu halten. 
Abschottungen sind so zu errichten, dass 
keine Fasern freigesetzt werden. Es ist ein 
Abschottungsplan zu erstellen, der in den 
Grundzügen mit der Anzeige nach Nummer 
3.2 vorgelegt werden soll. 

 

14.1.3  (1) Durch eine ausreichend dimensionierte 
raumlufttechnische Anlage mit Abluftfilter ist 
sicherzustellen, dass 

-  der Arbeitsbereich zur Reduzierung der 
Asbestfaserkonzentration ausreichend 
durchlüftet wird und 

-  ein ausreichender Unterdruck aufrecht-
erhalten wird, sofern die Abschottung 
nicht staubdicht ausgeführt werden kann. 

Die Abluftreinigung muss den Anforderun-
gen nach Nummer 7.3 Abs. 2 genügen. 

 

(2) Die Durchlüftung ist ausreichend, wenn 
im Arbeitsbereich ein mindestens fünffacher 
Luftwechsel (Frischluft) pro Stunde erreicht 
wird. Die erforderliche Luftleistung ist aus 
der Nennleistung der raumlufttechnischen 
Anlage im Verhältnis zum Raumvolumen 
(ohne Einbauten) zu berechnen. Die Zuluft 
muss über definierte Zuluftöffnungen so ge-
führt werden, dass eine wirkungsvolle 
Durchströmung des Arbeitsbereichs gege-
ben ist. Die Luftströmung ist z.B. mittels 
Rauchröhrchen zu überprüfen. Die Zuluft-
öffnungen müssen sich bei Druckabfall 
selbsttätig schließen. 

 

(3) Der Unterdruck ist in der Regel ausrei-
chend, wenn er während der Arbeiten 20 Pa 
(Pascal) gegenüber angrenzenden Räumen 
beträgt. Ein Unterdruck von 50 Pa soll nicht 
überschritten werden. Nach Schichtende ist 
die raumlufttechnische Anlage noch mindes-
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tens eine Stunde mit derselben Leistung 
weiter zu betreiben. Danach kann ein Un-
terdruck von 10 Pa genügen. Der Unter-
druck ist kontinuierlich registrierend zu mes-
sen. Registrierstreifen sind mindestens bis 
zum vollständigen Abschluss der Maßnah-
me aufzubewahren. 

 

(4) Bei Abfall des Unterdrucks muss auto-
matisch optisch oder akustisch Alarm aus-
gelöst werden. Im Einzelfall kann der An-
schluss der raumlufttechnischen Anlage an 
eine Notstromversorgung erforderlich sein. 

 

(5) Die Notwendigkeit des Filterwechsels 
muss überwacht und optisch oder akustisch 
angezeigt werden. 

 

(6) Raumlufttechnische Anlagen dürfen in 
der Regel nicht im Arbeitsbereich aufgestellt 
und Luftleitungen zwischen Schwebstofffilter 
und Sauggerät nicht durch den Arbeitsbe-
reich geführt werden. 

 

14.1.4  (1) Der Arbeitsbereich darf nur über ausrei-
chend bemessene Personal-Dekon-
taminationsanlagen (Personenschleusen) 
betreten oder verlassen werden. Material-
transport durch die Personenschleuse ist 
unzulässig. 

 

(2) In der Regel ist ein Mehrkammersystem, 
bestehend aus drei Kammern mit Vorraum 
oder vier Kammern im Baukastensystem 
oder als Festinstallation im Container, z.B. 
gemäß Abbildung 1, vorzusehen mit den 
wesentlichen Anforderungen 

-  Fußböden, Wände und Decken aus fes-
tem, abwaschbarem, glattem Material, 

-  Nasszelle mit automatischem Duschvor-
gang und Handbrause, 

-  selbstschließende Kammertüren, 

-  gerichtete Luftführung durch die Schleu-
se in Richtung Schwarzbereich; dieses 
kann z.B. erreicht werden durch Unter-
druckhaltung in Kammer 3 und Vorraum 
bzw. Kammer 4 mit Unterdruckmessung 
in Kammer 3, dabei darf der Unterdruck 
nicht höher als im Schwarzbereich (Ar-
beitsbereich) sein, 

-  diagonale Durchlüftung aller Kammern 
mit mindestens 10-fachem Luftwechsel 
pro Stunde in Kammer 3 und dem Vor-
raum bzw. Kammer 4; dabei ist sicher-
zustellen, dass es nicht zu Zuglufter-
scheinungen kommt, 

-  Sicherstellung ausreichender Raumluft- 
und Wassertemperaturen, 

- Einleitung des Duschwassers in die Ab-
wasserkanalisation. 

Als Vorraum oder Kammer 4 kann zur Vor-
reinigung auch eine Luftdusche eingesetzt 
werden. Luftduschen dürfen an Stelle von 
Nassduschen nur eingesetzt werden, wenn 
sie behördlich oder berufsgenossenschaft-
lich zugelassen sind. 

 

(3) Bei einer Arbeitsdauer von höchstens ei-
ner Schicht beim Einsatz von nicht mehr als 
drei Arbeitnehmern ist eine 3-Kam-
merschleuse nach Absatz 2 ausreichend. 
Eine 3-Kammerschleuse genügt auch für 
Arbeiten mit Faserkonzentrationen > 15 000 
bis < 150 000 F/m³und einer Arbeitsdauer 
länger als vier Stunden. 

 

(4) Befinden sich in der Nähe der Perso-
nenschleuse elektrische Betriebsmittel, so 
dass auf eine Nasszelle in der Schleuse 
verzichtet werden muss, so müssen die Ar-
beitnehmer in der Schleuse trocken abge-
saugt werden, und es muss in der Nähe ei-
ne Dusche zur Verfügung stehen. 

 

 

Abb. 1 Personenschleuse (Prinzipskizze) 

 
 

Arbeitsbereich 
 
 

Fußbad 
Einschleusen 
 
 
Durchgang 

 
 

Kammer 4 
/ Vorraum 

Ausschleusen  

 
Absaugen bzw. Abblasen 
der Schutzkleidung, Rei-
nigen der Stiefel/Schuhe 

Anlegen der Unterklei-
dung, der Schutzkleidung 
(Einweg- oder Mehrweg-
anzug) und der Stie-
fel/Schuhe 

 
 

Kammer 3 

Ablegen und Aufbewah-
ren bzw. Entsorgen*) der 
Schutzbekleidung, Able-
gen der Unterkleidung 
und Stiefel/Schuhe  
Unterdruckmessung 

 
 
 
Durchgang 

 
 

Kammer 2 

 
Duschen mit Maske, Ab-
legen und Reinigung der 
Maske. 

Ablegen der Kleidung 
und Aufbewahrung im 
Spind. Anlegen der Mas-
ke 

 
 

Kammer 1 

Anlegen der Kleidung. 
Aufbewahren der saube-
ren, verschlossenen 
Maske 

 

 
                                                      
*)  Einweganzüge dürfen höchstens über eine Schichtlänge be-

nutzt werden und sind nach Schichtende zu entsorgen. 

Unterdruck 
= < 20 Pa 
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Abb. 2 Materialschleuse (Prinzipskizze) 

 

 
Arbeitsbereich 

 
 

Tür 3 

 
 

Kammer 2 
 
 
 
 
 
 

Tür2/Klappe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Unterdruckmessung 
 
 
 
 

 
 

Kammer 1 
 
 
 
 
 
 

Tür 1 

Arbeitsablauf beim Ma-
terialienschleusen 
1) Materialtransport aus 

Arbeitsbereich in 
Kammer 2 unter per-
sönlicher Schutzaus-
rüstung (Vollschutz) 
bei geschlossener Tür 
2. 

2) Reinigen der Materia-
lien in Kammer 2 bei 
geschlossenen Türen 
2 und 3 unter Voll-
schutz. 

3) Materialtransport aus 
Kammer 2 in Kam-
mer 1 bei geschlosse-
ner Tür 3 

4) Tür 2/Klappe schlie-
ßen 

5) 30-facher Luftaus-
tausch in Kammer 1 
bei geschlossenen Tü-
ren 1 und 2 

6) Entnahme der ver-
packten Materialien 
von außen bei ge-
schlossener Tür 2 

 

 

14.1.5  Material-Dekontaminationsanlagen (Materi-
alschleusen) sind z.B. entsprechend Abbil-
dung 2 so zu gestalten, dass Gegenstände 
und Materialien einwandfrei transportiert, 
gereinigt, verpackt und zwischengelagert 
werden können. Das Betreten und Verlas-
sen des Arbeitsbereichs durch die Material-
schleuse ist nicht zulässig. Wesentliche An-
forderungen an die Materialschleuse sind 

-  kontrollierte Unterdruckhaltung in Kam-
mer 2; dabei darf der Unterdruck nicht 
höher als im Arbeitsbereich sein, 

- Be- und Entlüftung der Kammern 
(10-facher Luftwechsel pro Stunde und 
diagonale Durchströmung in Kammer 2), 

-  vor der Materialentnahme mindestens 
30-facher Luftwechsel in Kammer 1, 

-  selbstschließende Kammertüren, 

-  Verriegelung der Türen, so dass jeweils 
die Türen 1 und 2 sowie 2 und 3 nicht 
gleichzeitig geöffnet werden können, 

-  Einleitung von Waschwasser in die Ab-
wasserkanalisation. 

 

14.1.6  Schleusen sind jeweils nach Schichtende 
sorgfältig feucht zu reinigen. Muss nach Nr. 
14.1.4 (4) auf eine Nasszelle in der Perso-
nenschleuse verzichtet werden, so muss die 
Schleuse jeweils nach Schichtende mit ei-
nem geeigneten und zugelassenen Indust-

riestaubsauger sorgfältig trocken abgesaugt 
werden. 

 

14.1.7  (1) Es sind Arbeitsweisen nach dem Stand 
der Technik anzuwenden, so dass möglichst 
wenig Asbestfasern freigesetzt werden. 
Grundsätzlich sollen Asbestspritzputze und 
andere schwach gebundene asbesthaltige 
Produkte in durchfeuchtetem Zustand un-
mittelbar von ihrer Unterkonstruktion abge-
saugt oder abgenommen werden. 

 

(2) Bei der Entfernung von Spritzasbest in 
größerem Umfang ist ein Hoch-
leistungs-Vakuum-Sauggerät einzusetzen, 
das einen Unterdruck von mindestens 
35 kPa erzeugen kann und das aus Sam-
melbehälter, Haupt- und Sicherheitsfilter 
(Reinluftkonzentration < 1.000 F/m³) sowie 
Pumpe möglichst in einem Block besteht. 

 

(3) Nicht absaugfähige asbesthaltige oder 
mit Asbest kontaminierte Materialien sind im 
Arbeitsbereich so aufzubereiten oder zu 
verpacken, dass eine Freisetzung von As-
bestfasern vom Anfallort bis zur Deponie 
oder zu einer zentralen Aufbereitungsanlage 
ausgeschlossen ist. Das Schreddern von 
asbesthaltigen Materialien ist nicht zulässig, 
ausgenommen Verfahren nach Nummer 
13.4 dieser TRGS. 

 

(4) Bei diesen Arbeiten anfallendes asbest-
haltiges Wasser darf nicht in die Kanalisati-
on eingeleitet werden, sondern ist mit einem 
Hochleistungs-Vakuum-Sauggerät oder In-
dustriestaubsauger nach Nummer 7.3 
Abs. 6 aufzusaugen. 

 

14.1.8  Spritzasbest ist nach dem Stand der Tech-
nik am Anfallort mit Zement oder einem an-
deren geeigneten Bindemittel zu binden, so 
dass eine Faserfreisetzung verhindert wird. 
Dies kann z.B. durch eine kombinierte Auf-
bereitungs- und Abfülltechnik in einem ge-
schlossenen System erfolgen, 

-  das unter Unterdruck gehalten wird und 

-  bei dem der Materialaustrag ohne Faser-
freisetzung gewährleistet ist. 

Kann nicht in einem geschlossenen Aufbe-
reitungssystem gearbeitet werden, so ist der 
Raum für den Materialaustrag als Schwarz-
bereich mit Personen- und Materialschleuse 
auszuführen. 

 

14.1.9  Vom Arbeitsbereich nach außen muss eine 
Sprechverbindung vorhanden sein. 

Unterdruck 
= < 20 Pa 
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14.1.10 Abweichend von Nummer 14.1.4 kann bei 
einer Arbeit, die von höchstens zwei Arbeit-
nehmern in höchstens zwei Stunden ein-
schließlich Verpacken, Reinigung, ggf. Rest-
faserbindung und anschließendem 
30-fachen Luftwechsel (Frischluft) erledigt 
wird, auf Personenschleusen verzichtet 
werden. Vor Abschluss der Arbeiten ein-
schließlich der Entsorgung des Einwegan-
zuges darf der abgeschottete Arbeitsbereich 
nicht verlassen werden. Der Zugang ist 
während der Arbeit staubdicht geschlossen 
zu halten. Auf Unterdruckmessung kann 
verzichtet werden. 

 

14.2  Spezielle Regelungen für Arbeiten gerin-
gen Umfangs 

(1) Arbeiten geringen Umfangs (Begriffsbe-
stimmung siehe Nummer 2.9) an schwach 
gebundenen Asbestprodukten können z.B. 
sein 

-  Entfernen von Asbestpappen unter Fens-
terbänken, 

-  Entfernen von Dichtungen, z.B. an 
Gasbrennern oder an Türen, 

-  Beschichten von Abschottungen, z.B. an 
Kabeldurchführungen oder an Durchfüh-
rungen von Lüftungskanälen oder 
Rauchrohren, 

-  Beschichten von schwach gebundenen 
asbesthaltigen Platten in gutem Zustand 
durch Rollen, 

-  Gewichtserleichterung von Speicher-
heizgeräten. 

 

(2) Grundsätzlich sind Arbeitsbereiche 
staubdicht abzutrennen und mit einem Ent-
lüftungsgerät für Unterdruckhaltung zu 
durchlüften. Nach Möglichkeit ist feucht zu 
arbeiten. Für Reinigungsarbeiten ist ein 
baumustergeprüfter Staubsauger nach 
Nummer 7.3 Abs. 6 einzusetzen. 

 

(3) Bei kleinen Arbeitsbereichen kann ab-
weichend von Absatz 2 auch die alleinige 
Verwendung eines baumustergeprüften 
Staubsaugers (Verzicht auf zusätzliches 
Entlüftungsgerät) ausreichend sein, wenn 
der Staubsauger ständig in Betrieb ist und 
die Abluft nach außen geleitet wird. 

 

(4) Als Verbindung zum Arbeitsbereich ist 
im allgemeinen eine Ein-Kammer-Schleuse 
ausreichend. Auf die Schleuse kann nur 
verzichtet werden, wenn die Expositionszeit 
maximal zwei Stunden beträgt. Personen 

und Gegenstände dürfen den Arbeitsbereich 
nicht vor Abschluss der Sanierungsarbeiten 
einschließlich der Reinigungsarbeiten und 
nachfolgendem ausreichenden Luftwechsel 
verlassen. Der Zugang ist während der Ar-
beit staubdicht geschlossen zu halten. 

 

(5) Die Abschottung darf erst nach Ab-
schluss der Arbeiten, sorgfältiger Reinigung, 
ggf. anschließender Restfaserbindung und 
ausreichender Lüftung (30-fach) abgebaut 
werden. Auf eine Freigabemessung nach 
Nummer 14.3 kann in der Regel verzichtet 
werden. 

 

(6) Auf eine Abschottung des Arbeitsbe-
reichs darf bei Abbruch- und Sanierungsar-
beiten nur bei Arbeitsverfahren mit geringer 
Exposition verzichtet werden, wenn 

-  Öffnungen zu angrenzenden Räumen 
geschlossen gehalten werden, 

-  unbeteiligte Dritte den Raum (Arbeitsbe-
reich) vor Abschluss der Arbeiten (ein-
schließlich Reinigung und Durchlüftung) 
nicht betreten, 

-  der Arbeitsbereich nach Abschluss des 
Umgangs mit Asbest sorgfältig mit einem 
baumustergeprüften Staubsauger nach 
Nummer 7.3 Abs. 6 gereinigt und feucht 
gewischt wird. In Räumen mit einem 
Fußbodenbelag, der nicht feucht ge-
wischt werden kann, muss der Fußbo-
den vor Beginn der Arbeiten faserdicht 
abgeklebt werden, so dass eine Feucht-
reinigung des abgeklebten Fußbodens 
nach den Arbeiten und vor Wiederbenut-
zung erfolgen kann. Nach der Feuchtrei-
nigung ist die Abklebung zu entfernen 
und der Fußbodenbelag mit einem bau-
mustergeprüften Staubsauger nach 
Nummer 7.3 Abs. 6 zu reinigen. 

-  anschließend ein 30-facher Luftwechsel 
durchgeführt wird. 

Auf eine Freigabemessung nach Nummer 
14.3 wird in diesen Fällen verzichtet. 

 

(7) Bei Arbeiten geringen Umfangs muss ei-
ne Dusche vor Ort oder am Betriebshof zur 
Verfügung stehen. Eine Waschgelegenheit 
vor Ort muss in jedem Fall vorhanden sein. 

 

14.3  Aufhebung der Schutzmaßnahmen (Frei-
gabe) 

Der Arbeitgeber darf die festgelegten 
Schutzmaßnahmen erst aufheben, wenn 
der Umgang mit Asbest und anderen as-
besthaltigen Gefahrstoffen einschließlich 
der Reinigung abgeschlossen ist. Nach Um-
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fangreichen Arbeiten dürfen die Schutz-
maßnahmen im Arbeitsbereich erst aufge-
hoben werden, wenn 

-  durch eine visuelle Kontrolle bestätigt 
wurde, dass keine sichtbaren Asbestteil-
chen mehr vorhanden sind, 

-  durch Messung nach VDI 3492 Bl. 2 eine 
Asbestfaserkonzentration in der Raum-
luft unter 500 F/m³ ermittelt wurde und 

-  die Obergrenze des nach der Pois-
son-Verteilung berechneten 95% Ver-
trauensbereichs der Asbestfaserkonzent-
ration weniger als 1.000 F/m³ beträgt. 
Während dieser Messung ist die Unter-
druckhaltung im Messbereich aufzuhe-
ben. Das Messergebnis kann ggf zur Er-
folgskontrolle nach den As-
best-Richtlinien verwendet werden. 

 

 

15  Spezielle Regelungen für Abbruch-Arbei-
ten an Asbestzementprodukten 

 

15.1  Allgemeine Anforderungen 

(1) Müssen im Einzelfall handgeführte, orts-
veränderliche Maschinen und Geräte, die 
zur Bearbeitung von Asbestzementproduk-
ten bestimmt sind und dabei Staub freiset-
zen können, eingesetzt werden, müssen 
diese den berufsgenossenschaftlichen An-
forderungen entsprechen (Positivliste ge-
prüfter Geräte.9 

 

(2) Ausgebaute Asbestzementprodukte dür-
fen nicht wiederverwendet werden (Aus-
nahmen bei Instandhaltungsmaßnahmen 
siehe dort). 

 

(3) Wellplattendächer sind nicht durchsturz-
sicher und dürfen nach § 11 der 
BG-Vorschrift "Bauarbeiten" (BGV C22) nur 
über lastverteilende Beläge oder Laufstege 
begangen werden. Bei einer Absturzhöhe 
von mehr als 3 m sind Absturzsicherungen 
vorzusehen (§ 12 BGV C22 sowie 
BG-Regeln "Dacharbeiten" BGR 203). 

 

15.2  Arbeiten im Freien 

(1) Unbeschichtete Asbestzementprodukte, 
das sind im Regelfall Asbestzementproduk-
te mit zementgrauen Oberflächen, sind auf 
der bewitterten Oberfläche entweder 

                                                      
9  BIA-Handbuch 515 220 
 

a)  vor dem Abtragen oder Ausbauen mit 
staubbindenden Mitteln, z.B. Stein- oder 
Putzverfestiger, zu besprühen oder 

b)  beim Abtragen, Ausbauen und Beseiti-
gen an der Oberfläche feucht zu halten. 
Die Flächen sind durch Berieseln zu 
nässen. Das Wasser ist wie Regenwas-
ser abzuleiten. 

 

(2) Beschichtete Asbestzementprodukte 
dürfen in trockenem Zustand ausgebaut 
werden, soweit die Beschichtung nicht groß-
flächig abgewittert ist. 

 

(3) Lösbare Befestigungsmittel sind so zu 
entfernen, dass die Asbestzementprodukte 
möglichst nicht zerbrochen werden. Die Be-
festigungsmittel sind in geeigneten, dichten 
Behältern zu sammeln. Platten und Tafeln 
mit rückseitig eingelassenen Befestigungs-
mitteln sind auszuhängen. 

 

(4) Können bei genagelten" kleinformatigen 
Platten nach DIN 274 Teil 3 oder 
DIN 18 517 Teil 1 die Befestigungen nicht 
gelöst werden, so dürfen die Platten ein-
zeln-herausgehebelt werden. 

 

(5) Asbestzementprodukte sind entgegen 
der Einbaurichtung von der Unterkonstrukti-
on zu lösen und zu entfernen, bei Dächern 
vorn First zur Traufe, bei Wänden von oben 
nach unten. Beim Entfernen der Befesti-
gungsmittel sind die Produkte gegen Abrut-
schen zu sichern. Auszubauende Produkte 
sind abzuheben und nicht herauszubrechen. 
Sie dürfen nicht über Kanten und benach-
barte Produkte gezogen oder aus Überde-
ckungen hervorgezogen werden. 

 

(6) Asbestzementrohre müssen möglichst 
von Hand zerstörungsfrei aus den Steck-
verbindungen gezogen und ausgebaut wer-
den. Ist dieses nicht möglich, sind die Rohre 
mit geeigneten Geräten (z.B. langsam lau-
fenden Rohrsägen) unter Einsatz von 
Sprühmitteln zu trennen. Bruchstellen sind 
zu besprühen. Erdverlegte, erdfeuchte As-
bestzementrohre dürfen maschinell ausge-
baut werden. Lässt sich dabei Bruch nicht 
vermeiden, so ist durch Erdüberdeckung ei-
ne Staubfreisetzung zu verhindern. 

 

(7) Unbeschichtete Asbestzementprodukte 
sind nach dem Ausbau bis zur Einlagerung 
in Behältern nach Nummer 13.1 feucht zu 
halten, sofern sie nicht nach Abs. 1 a) be-
handelt sind. Asbestzementprodukte sind so 
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zu transportieren, dass das Freisetzen von 
Asbestfasern vermieden wird. Schuttrut-
schen dürfen nicht verwendet werden. Das 
Umladen darf nur von Hand oder unter Ver-
wendung von Hebezeugen vorgenommen 
werden; das Material darf nicht geworfen 
werden. 

 

(8) Unmittelbar nach dem Entfernen der As-
bestzementprodukte sind durch asbesthalti-
gen Staub verunreinigte Flächen der Unter-
konstruktion, z.B. Latten, Sparren, Pfetten, 
Schalung, durch Absaugen mit baumuster-
geprüften Staubsaugern nach Nummer 7.3 
Abs. 6 oder durch feuchtes Abwischen sorg-
fältig zu reinigen. Der Ausbau der Unterkon-
struktion und der Wärmedämmung ist in der 
Regel nicht erforderlich. 

 

(9) Bei Arbeiten an Außenwandbekleidun-
gen aus Asbestzementprodukten sind ge-
eignete Planen oder Folien zum Auffangen 
und Sammeln von etwa herabfallenden 
Bruchteilen auszulegen. 

 

(10) Während der Arbeiten ist sicherzustel-
len, dass Bauwerksöffnungen von Räumen 
im unmittelbaren Arbeitsbereich geschlos-
sen sind. 

 

(11) Nach Arbeiten an Dächern sind Dach-
rinnen zu reinigen und anschließend zu spü-
len. Das Spülwasser ist in die Kanalisation 
zu entsorgen. 

 

(12) Schutzanzüge und Atemschutzmasken 
sind im Freien abzulegen (s. auch Num-
mer 9). 

 

15.3  Arbeiten in Innenräumen 

(1) Bei Arbeiten in Innenräumen gilt Num-
mer 15.2 sinngemäß. Dabei ist auf bruch- 
und staubfreie Arbeitsmethoden besonders 
zu achten. 

 

(2) Asbestzementprodukte in Innenräumen 
dürfen in trockenem Zustand ausgebaut 
werden, wenn sie dabei nicht zerstört wer-
den. 

 

(3) Kann im Einzelfall das Brechen von As-
bestzementprodukten nicht vermieden wer-
den, so ist durch besondere Maßnahmen, 
z.B. durch sorgfältiges Nässen oder durch 
Auflegen feuchter Tücher, eine Staubfrei-
setzung zu verhindern. 

 

(4) Die betroffenen Räume dürfen während 
der Arbeiten und bis zum Abschluss der 
Reinigung nicht genutzt werden. Raumluft-
technische Anlagen sind in dieser Zeit still-
zulegen. Arbeitsräume sind geschlossen zu 
halten und Transportvorgänge sind zu be-
grenzen. 

 

(5) Nach Beendigung der Arbeiten sind alle 
Oberflächen 

-  mit für Asbest zugelassenen Geräten 
abzusaugen oder 

-  feucht zu reinigen (z.B. Fliesen- oder 
Kunststoffoberflächen) 

und ein mindestens 30-facher Luftwechsel 
durchzuführen. 

 

(6) Bei Arbeitsverfahren mit geringer Expo-
sition kann unter den Voraussetzungen der 
Nummer 14.2 Abs. 6 auf Abschottung und 
Freigabemessung nach Nummer 14.3 ver-
zichtet werden. 

 

(7) Bei Faserkonzentrationen > 15.000 F/m³ 
sind über die Schutzmaßnahmen nach den 
Absätzen 1 bis 5 hinaus diejenigen nach 
Nummer 14.2 anzuwenden. Damit ist insbe-
sondere zu rechnen, wenn Asbestzement-
produkte beim Ausbau in großem Umfang 
zerstört (gebohrt, gebrochen, aufgeschnit-
ten) werden oder länger als eine Stunde mit 
baumustergeprüften Geräten (Nummer 15.1 
Abs. 1) gearbeitet wird. 

 

 

16  Spezielle Regelungen für Instandhal-
tungsarbeiten an Asbestprodukten 

 

Die nachfolgenden Anforderungen be-
schreiben besondere technische Maßnah-
men mit dem Ziel, möglichst eine Asbestfa-
serkonzentration von 15.000 F/m³ zu unter-
schreiten. Wird dieses Ziel nicht erreicht, 
sind zusätzlich die Anforderungen nach 
Nummer 14.2 einzuhalten, ggf. auch die An-
forderungen nach Nummer 14. 1, z.B. bei 
großen Aggregaten auf Schiffen oder in 
Kraftwerken. Unter den Voraussetzungen 
der Nummer 14.2 Abs. 6 kann auf Abschot-
tung und Freigabemessung nach Nummer 
14.3 verzichtet werden. 

 

16.1  Allgemeine Anforderungen 

(1) Instandhaltungsarbeiten sind so zu pla-
nen, dass eine Freisetzung bzw. Verschlep-
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pung von Asbestfasern, soweit wie möglich, 
vermieden wird. Grundsätzlich ist zerstö-
rungsfrei zu arbeiten. Ist dies nicht möglich, 
sind die asbesthaltigen Teile soweit möglich 
zu befeuchten (z.B. penetrierende Flüssig-
keiten verwenden). Der Einsatz von Schnell-
laufenden Maschinen, wie Schleif- und 
Bohrmaschinen, ist nicht zulässig. Eventuell 
freiwerdende Asbestfasern sind mit einem 
baumustergeprüften Staubsauger (siehe 
Nummer 7.3 Abs. 6) abzusaugen. Anfallen-
der Staub ist in staubdichten Behältern zu 
transportieren. Ein Umfüllen ist nicht zuläs-
sig. Die Entsorgung der asbesthaltigen Ab-
fälle ist entsprechend den Vorschriften und 
Regeln für die Abfallentsorgung vorzuneh-
men. 

 

(2) Bei Instandhaltungsarbeiten ist Vorsorge 
zu treffen, dass Personen und Nachbarbe-
reiche nicht gefährdet werden. Dies kann 
z.B. durch folgende Maßnahme erreicht 
werden: 

-  Arbeitsstelle bzw. Umgebung abdecken, 
z.B. durch Folien; ggf. Abschottung vor-
nehmen, 

-  Verschließen von Bauwerksöffnungen 
wie Fenster und Türen im unmittelbaren 
Arbeitsbereich, 

-  Arbeitsfeld feucht halten, 

-  anfallenden Staub an der Entstehungs-
stelle mit baumustergeprüftem Staub-
sauger nach Nummer 7.3 Abs. 6 absau-
gen, 

-  Arbeitsstelle möglichst erst nach Fertig-
stellung der Arbeiten verlassen, 

-  Arbeitsstelle nach Beendigung der Arbei-
ten sorgfältig reinigen. 

 

16.2  Instandhaltungsarbeiten an 
Asbestzementprodukten 

(1) Unter Instandhaltungsarbeiten fallen 
auch das gezielte Ausbauen, Entfernen und 
Ersetzen lediglich einzelner, aus zwingen-
den Gründen ausgewählter Asbestzement-
produkte sowie geringfügige Arbeiten an 
Asbestzementprodukten. Solche Instandhal-
tungsarbeiten sind z.B. 

-  der Ausbau einzelner defekter Asbest-
zementplatten einer Dachdeckung oder 
Außenwandbekleidung und ihr Ersatz 
durch asbestfreie Produkte, 

-  das Anbringen, Durchführen oder Ent-
fernen von einzelnen Gerüstankern, Be-
festigungen, Leitungen, Masten oder 
Dachständern in Verbindung mit Asbest-
zementprodukten, 

-  das zerstörungsfreie Ausbauen, Beseiti-
gen oder Wiederanbringen lediglich ein-
zelner Asbestzementplatten, -rohre oder 
-formstücke zur Inspektion, Wartung o-
der Instandhaltung darunter liegender 
Bauteile, Einrichtungen, Geräte oder An-
lagen, 

-  das Abwaschen von Außenwandflächen. 

 

(2) Werden die in Absatz 1 genannten Ar-
beiten nur im Einzelfall ausgeführt und wer-
den dabei die Anforderungen nach den 
Nummern 15 und 16.1 eingehalten, so kann 
unter Beachtung von Nummer 8.2 Abs. 5 
auf persönliche Schutzmaßnahmen verzich-
tet werden. Werden diese Arbeiten häufiger 
durchgeführt, so kann auf persönliche 
Schutzmaßnahmen nur verzichtet werden, 
wenn die Anforderungen der Nummer 15 
und Nummer 16.1 erfüllt sind und wenn Ver-
fahren mit Unterschreitung von 15.000 F/m³ 
angewendet werden, die entsprechend 
Nummer 2.10 Abs. 8 vom Berufsgenossen-
schaftlichen Institut für Arbeitssicherheit 
(BIA) bekannt gemacht worden sind. 

 

(3) Im Rahmen dieser Arbeiten ausgebaute, 
unbeschädigte einzelne Asbestzementpro-
dukte dürfen wieder angebracht werden, 
soweit dies ohne Beschädigung oder Bear-
beitung möglich ist. 

 

(4) Beim Ausbau einzelner Asbestzement-
produkte dürfen diese, soweit unvermeid-
bar, abweichend von Nummer 15.2 Abs. 5 
aus Überdeckungen hervorgezogen werden. 

 

(5) Müssen im Rahmen von Instandhal-
tungsarbeiten Asbestzementplatten großflä-
chig entfernt werden, gelten die Vorschriften 
der Nummer 15. 

 

(6) Außenwandflächen dürfen gereinigt wer-
den. Sie sind dazu abschnittsweise mit 
drucklosem Wasserstrahl feucht zu halten, 
mit entspanntem Wasser unter Verwendung 
weich arbeitender Geräte, z.B. Schwamm, 
zu reinigen und anschließend mit drucklo-
sem Wasserstrahl abzuspülen. Das beim 
Reinigungsprozess anfallende Wasser ist 
aufzufangen und wie Abwasser zu entsor-
gen. 

 

(7) Bei der Beseitigung von Rohrbrüchen an 
Asbestzementrohren durch Auswechseln 
von Rohrteilen oder Anbringen von Dicht-
schellen sowie beim Einbinden von Abzwei-
gen in bestehende Asbestzementrohrleitun-
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gen sind geeignete Geräte (langsam lau-
fende Asbestzementrohrsägen, Rohrketten-
schneider) einzusetzen. Während des Sä-
gens ist die Schnittstelle ausreichend mit 
entspanntem Wasser zu nässen. Rohrstirn-
flächen sowie Rohrbruchstücke sind mit 
Restfaserbindemitteln zu besprühen. 

 

16.3  Instandhaltungsarbeiten an Dichtungen 
und Packungen 

(1) Asbesthaltige Dichtungen und Packun-
gen müssen nach Möglichkeit zerstörungs-
frei aus den Einbaustellen entfernt werden. 

 

(2) Nach langer Einbauzeit können Dichtun-
gen an den Flanschflächen der Einbaustel-
len kleben oder eingebrannt sein. Wenn 
solche Dichtungen demontiert werden, kön-
nen bei schwacher Fasereinbindung (z.B. 
Dichtungsschnüre) durch Zerstörung der 
Dichtung Asbestfasern freiwerden. Asbest-
fasern können auch bei der Demontage von 
Packungen freiwerden, wenn diese nicht in 
einem Stück aus der Buchse entfernt wer-
den können. Die Faserfreisetzung kann 
durch Verwendung 

1.  penetrierender Flüssigkeiten (Entsor-
gungsgebote beachten) und 

2.  grob spanender Werkzeuge (Schaber, 
Speitel) 

unterbunden oder vermindert werden. 

 

(3) Beim Entfernen von Dichtungen und Pa-
ckungen freiwerdende Asbestfasern sind mit 
einem baumustergeprüften Entstauber (sie-
he Nummer 7.3 Abs. 6) abzusaugen. 

 

(4) Die zusammenhängenden Dichtungs- 
und Packungsteile müssen in staubdichte 
Behälter, die gleichzeitig als Transportbehäl-
ter dienen sollen, verpackt und abtranspor-
tiert werden. Umfüllen ist zu vermeiden. 

 

(5) Die demontierten Dichtungsreste und 
der abgesaugte Staub müssen staubdicht 
verpackt und emissionsfrei zur Deponie ver-
bracht werden. 

 

(6) Bei der Entsorgung sind die Vorschriften 
für die Bindemittel und Zuschlagstoffe der 
Dichtungswerkstoffe zu beachten. 

 

(7) Soweit noch asbesthaltige Dichtungen 
und Packungen wieder eingebaut werden 
müssen, weil keine Ersatzstoffe vorhanden 

sind (Prüfung nach Nummer 4.2) ist wie 
folgt zu verfahren: 

-  fertige Dichtungen verwenden, 

-  Beschädigungen vermeiden, 

-  bei Anpassarbeiten Reste und Abfälle 
einsammeln und entsorgen. 

 

(8) Werden Dichtungen und Packungen 
(ausgenommen Dichtungsschnüre) nur im 
Einzelfall ausgetauscht und werden dabei 
die Anforderungen nach Nummer 16.3 ein-
gehalten, so kann entsprechend Nummer 
8.2 Abs. 5 auf persönliche Schutzmaßnah-
men verzichtet werden. Werden diese Ar-
beiten häufiger durchgeführt, so kann auf 
persönliche Schutzmaßnahmen nur verzich-
tet werden, wenn die Anforderungen der 
Nummer 16.3 erfüllt sind und wenn Verfah-
ren mit Unterschreitung von 15.000 F/m³ 
angewendet werden, die entsprechend 
Nummer 2.10 Abs. 8 vom Berufsgenossen-
schaftlichen Institut für Arbeitssicherheit be-
kannt gemacht worden sind. 

 

16.4  Instandhaltungsarbeiten an Bremsanla-
gen und Kupplungen 

(1) Bei der Demontage verschlissener Reib-
beläge ist der Abriebstaub mit einem bau-
mustergeprüften Staubsauger nach Num-
mer 7.3 Abs. 6 abzusaugen. Das Ausblasen 
mittels Druckluft ist nicht zulässig. Möglich 
ist auch eine staubbindende Nassreinigung, 
wenn das Reinigungsmittel die Bremswir-
kung nicht negativ beeinflusst. 

 

(2) Muss beim Reinigen von Bremsbacken, 
Sätteln, Scheiben und Trommeln oder ande-
ren Bremsenteilen mit einem Pinsel gearbei-
tet werden, sind Absauggeräte nach Abs. 1 
einzusetzen. Auch hierbei soll nass gereinigt 
werden. Das Reinigungsmittel darf die 
Bremswirkung nicht negativ beeinflussen. 

 

(3) Verschlissene Beläge sollen möglichst 
ohne Zerstörung als ganze Teile von ihren 
Trägern abgenietet werden, wobei ebenfalls 
Absauggeräte nach Abs. 1 eingesetzt wer-
den sollen. 

 

(4) Demontierte Beläge, Reibbelagreste und 
abgesaugter Staub müssen staubdicht ver-
packt und emissionsfrei entsorgt werden 
(siehe hierzu unter Nummer 13). 

 

(5) Bei der Entsorgung von Reibbelägen 
sind ggf. die einschlägigen Vorschriften für 
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andere Schadstoffkomponenten der Reib-
werkstoffe zu beachten. 

 

(6) Soweit keine Ersatzstoffe zur Verfügung 
stehen (Prüfung nach Nummer 4.2) und 
noch asbesthaltige Reibbeläge neu einge-
baut werden müssen, ist beim Auspacken, 
Herrichten und Montieren eine Faserfreiset-
zung durch unnötiges Scheuern der Reib-
materialflächen gegeneinander und gegen 
andere Gegenstände zu vermeiden. 

 

(7) Beim Belagwechsel an Trommelbrem-
sen sind maßlichte Anpassungsarbeiten 
möglichst durch Bearbeiten der Trommel 
durchzuführen. Müssen asbesthaltige 
Bremsbeläge in eingebautem Zustand auf 
Maß gebracht werden, so sind dafür nur 
langsam laufende Abdrehvorrichtungen ein-
zusetzen. Das Überschleifen ist wegen der 
starken Faserfreisetzung unzulässig. Beim 
Überdrehen ist mit baumustergeprüften 
Entstaubern abzusaugen. Ortsfeste Brems-
belag-Bearbeitungsmaschinen müssen in 
Räumen aufgestellt sein, die gegenüber an-
deren Räumen staubdicht abgetrennt und 
während der Bearbeitungszeit unter Unter-
druck zu halten sind. 

 

(8) Bei Instandhaltungsarbeiten an Kupp-
lungen ist sinngemäß wie bei Bremsanlagen 
zu verfahren. Vor der Demontage der Kupp-
lungsglocke ist, soweit technisch möglich, 
der Abriebstaub feucht zu binden. Druck-
luftbetriebene Werkzeuge dürfen grundsätz-
lich nicht verwendet werden. 

 

(9) Werden Reibbeläge nur im Einzelfall 
ausgetauscht und werden dabei die Anfor-
derungen nach Nummer 16.4 eingehalten, 
so kann entsprechend Nummer 8.2 Abs. 5 
auf persönliche Schutzmaßnahmen verzich-
tet werden. Werden diese Arbeiten häufiger 
durchgeführt, so kann auf persönliche 
Schutzmaßnahmen nur verzichtet werden, 
wenn die Anforderungen nach Nummer 16.4 
erfüllt sind und wenn Verfahren mit Unter-
schreitung von 15.000 F/m³ angewendet 
werden, die entsprechend Nummer 2.10 
Abs. 8 vom Berufsgenossenschaftlichen In-
stitut für Arbeitssicherheit bekannt gemacht 
worden sind. 

 

16.5  Vorläufige Maßnahmen 

Ist bei der Durchführung von vorläufigen 
Maßnahmen nach Nummer 2.3 nicht aus-
geschlossen, dass Asbestfasern freigesetzt 
werden, so sind vom Arbeitgeber die nach 
dieser TRGS erforderlichen angemessenen 

Schutzmaßnahmen für den Einzelfall festzu-
legen. 

 

 

17  Weitere Regelungen 

 

Gefahrstoffverordnung vom 15. November 
1999 (BGBl. I S. 2233) zuletzt geändert 
26. Juli 2000 (BGBl. 1 S. 932) 

TRGS 555 „Betriebsanweisung und Unter-
weisung“10 

TRGS 507 „Oberflächenbehandlung in Räu-
men und Behältern“10  

Berufskrankheitenverordnung vom 
31.10.1997 (BGBl. I S. 2623),  

Verordnung über Arbeitsstätten vom 
20.3.1975 (BGBl. I S. 729), zuletzt geändert 
am 04.12.96 (BGBl. I S. 1841), viertes Kapi-
tel „Baustellen“ 

Baustellenverordnung vom 10.06.1998 
(BGBl. I S. 1283) 

Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.5.1990 
(BGBl. I S. 880), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 19.10.98 (BGBl. I 
S. 3178) 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz vom 
27.9.1994 (BGBl. I S. 2705), zuletzt geän-
dert am 25.08.98 (BGBl. I S. 2455) 

Zweite allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zum Abfallgesetz (TA Abfall) vom 12.03.9110 

Technische Anleitung zur Verwertung, Be-
handlung und sonstigen Entsorgung von 
Siedlungsabfällen vom 14.05.93 (TA Sied-
lungsabfall)10 

Merkblatt der Länderarbeitsgemeinschaft 
Abfall (LAGA) „Entsorgung asbesthaltiger 
Abfälle“ 

Sicherheitsregeln für Deponien (GUV 17.4) 

BG-Vorschrift „Allgemeine Vorschriften“ 
(BGV A 1) 10 

BG-Vorschrift „Bauarbeiten“ (BGV C 22)10 

BG-Vorschrift „Arbeitsmedizinische Vorsor-
ge“ (BGV A 4) 10 

BG-Vorschrift „MüIlbeseitigung“ (BGV 
C 27)10 

Richtlinien für Arbeiten in Behältern und en-
gen Räumen - BGR 11710 

VDI-Richtlinie „Bestimmung von Asbest in  
technischen Produkten-Grundlagen-Ent-

                                                      
10  zu beziehen bei Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger 

Straße 449, 50939 Köln 
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nahme und Aufbereitung der Proben“ VDI 
3866 Blatt 1 Entwurf11 

Regeln für den Einsatz von Atemschutzge-
räten - BGR 19010 

Rasterelektronenmikroskopisches Verfah-
ren zur Bestimmung von lungengängigen 
Asbestfasern Fasern - BGI 505-46 10 

VDI-Richtlinien 2262, 3492, 3 861, 3866 

Richtlinie für die Bewertung und Sanierung 
schwach gebundener Asbestprodukte in 
Gebäuden (Asbest-Richtlinie) mit Erläute-

                                                      
11  zu beziehen bei Beuth-Verlag, Berlin 

rungen und Bewertungsbeispielen, Fassung 
Januar 199612 

Merkblatt „Asbest in Elektro-Speicher-
heizgeräten2 der Vereinigung Deutscher E-
lektrizitätswerke e.V. 

Merkblatt „Asbest in Elektro-Spei-
cherheizgeräten“, Sozialministerium Meck-
lenburg-Vorpommern. 

 

 
                                                      
12  Mitteilung 31 von 1996 Seite 86 der Mitteilungen des Deut-

schen Instituts für Bautechnik. In den Ländern bauaufsicht-
lich eingeführt und im jeweiligen Amtsblatt bekannt gege-
ben. 
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Anlage 1 zur TRGS 519 
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Anlage 2 zur TRGS 519 

 
Verbotszeichen nach BGV A 8 Sicherheits- und Ge-
sundheitskennzeichnung, Mindestdurchmesser 
0,4 m. 

 

 

Anlage 3 zur TRGS 519  

Lehrgang zum Erwerb der Sachkunde nach 
Nummer 2.7 der TRGS 519 für ASI-Arbeiten 

 

Dieser Lehrgang dient dem Erwerb der Sachkunde 
für ASI-Arbeiten an allen asbesthaltigen Gefahrstof-
fen einschließlich Asbestzementprodukten. Auf 
Nummer 2.7 Abs. 4 der TRGS 519 wird hingewie-
sen. 

1.  Eigenschaften und Gesundheitsgefahren 

-  Das Mineral Asbest 

-  Gesundheitsgefahren, Berufskrankheiten 
durch Asbest 

-  Ersatzstoffe  2 LE 

2.  Verwendung von Asbest 

-  Asbestprodukte und ihre Verwendung 
(mit Demonstration) 

-  Erkennen von Asbest- einschl. Asbest-
zementprodukten 

-  Entnahme und Analysieren von 
Materialproben  2 LE 

-  Bewertung von Asbest in Gebäuden - 
Asbest-Richtlinien -  2 LE  

3.  Vorschriften und Regelungen für den 
Umgang mit Asbest 

-   Chemikaliengesetz, Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz, Landes-Bauordnung, 
Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirt-
schaft- und Abfallgesetz, Gefahrgutrecht 
(Überblick, Zuordnung zueinander) 

-  Gefahrstoffverordnung 

-  Technische Regeln für Gefahrstoffe - 
TRGS 400, 402, 440, 500,  
507,554,555,560 

-  TRGS 519 

-  BG-Vorschriften BGV A 1, BGV C 22, 
BGV A 4, BGV A 5, BGV  A 8 

-  BG-Regeln BGR 190, BG-Informationen 
BGI 664, BGI 665, BGI  693 

-  Regelungen zur Abfallvermeidung, 
-verwertung, -verbringung und  
-deponierung  

-  §§ 9, 130 Ordnungswidrigkeitengesetz, 
§ 14 Strafgesetzbuch  5 LE 

4.  Personelle Anforderungen 

-  Verantwortlicher 

-  Aufsichtsführender 

-  Koordinator 

-  fachkundige Mitarbeiter; Aus- und Wei-
terbildung 

-  betriebliche Arbeitssicherheitsorganisati-
on  1 LE 

5.  Sicherheitstechnische Maßnahmen 

5.1  Vorbereitende Maßnahmen 

-  Anzeige 

-  Abstimmung mit Behörden und Berufs-
genossenschaften 

-  arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersu-
chungen 

-  Brandschutz 

-  Erste Hilfe 

-  Verhalten bei Störungen  2 LE 

-  Aufstellen und Umsetzen des Arbeits-
plans  2 LE 

-  Betriebsanweisung, Unterweisung  1 LE 
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5.2  Persönliche Schutzausrüstung (mit De-
monstration) 

-  Atemschutz 

-  Schutzkleidung 

-  Fußschutz 

-  Kopfschutz  2 LE 

5.3  Baustelleneinrichtung (mit Demonstration) 

-  Absperrung der Baustelle 

-  Sozial- und Sanitärräume 

-   Lagerplatz 

-  Abschottung zu den Nachbarräumen 

-  Schleusenanlagen 

-  Raumluftfilteranlagen 

-  Netzersatzanlagen 

-  sonstige Technische Einrichtungen, z.B. 
Gerüste  2 LE 

5.4  Arbeitsgeräte 

-  Hochleistungsvakuumsauggeräte 

-  Industriestaubsauger 

-  Niederdruckspritzgeräte 

-  sonstige Arbeitsgeräte 

-  Prüfung und Wartung von Arbeitsgeräten 
 1 LE 

5.5  Betrieb von raumlufttechnischen Anlagen 

-  Unterdruckhaltung 

-  Luftführung im Arbeitsbereich 

-  Luftrückführung  1 LE 

5.6  Betrieb von Schleusen 

5.7  Arbeitsweisen (mit Demonstration) 

-  beim Entfernen 

-  beim Beschichten 

-  bei räumlicher Trennung 

-  bei Instandhaltungsarbeiten  3 LE 

5.8  Abfallbehandlung (mit Demonstration) 

-  Verpacken 

-  Verfestigen mit Zement  2 LE 

5.9  Abfallentsorgung 

-  Transport 

-   Ablagerung 

-  sonstige Entsorgungsverfahren  1 LE 

6.  Abschließende Arbeiten, Erfolgskontrol-
le, Freigabe 

-  Reinigung 

-  Restfaserbindung 

-  Luftwechsel 

-  Kontrollmessung  2 LE 

   32 LE 

7.  Prüfung 

Die theoretische Prüfung ist schriftlich abzu-
legen. Zusätzlich können mündliche Prü-
fungsfragen gestellt werden. Die Prüfung ist 
vor einem Vertreter der zuständigen Behör-
de, in deren Bereich der Lehrgang durchge-
führt wird, in Anwesenheit eines Vertreters 
des  Lehrgangsträgers abzulegen. Über das 
Prüfungsergebnis ist eine Niederschrift auf-
zunehmen, die auch von dem Vertreter der 
zuständigen Behörde zu unterzeichnen ist. 
Über die erfolgreiche Teilnahme an dem 
Lehrgang ist dem Bewerber ein Zeugnis zu 
erteilen, aus dem die Art der vermittelten 
Kenntnisse hervorgeht.  

Lehrgangsdauer: mindestens 32 Lehreinhei-
ten (LE) à 45 Minuten zuzüglich der Prüfung  

Teilnehmerzahl: maximal 20 Personen   

Lehrkräfte: sachverständige Personen  

 

 

Anlage 4 zur TRGS 519  

Lehrgang zum Erwerb der Sachkunde nach 
Nummer 2.7 der TRGS 519 für Abbruch- und In-
standhaltungsarbeiten an Asbestzementproduk-
ten bzw. ASI-Arbeiten geringen Umfangs 

 

A  Asbestzementprodukte 

1.  Eigenschaften und Gesundheitsverfah-
ren 

-  Das Mineral Asbest 

-  Gesundheitsgefahren, Berufskrankheiten 
durch Asbest 

-  Ersatzstoffe  1 LE 

2.  Verwendung von Asbestzement 

-   Asbestzementprodukte und ihre Ver-
wendung 

 -  Erkennen von Asbestzementprodukten; 
Abgrenzen zu schwach gebundenen As-
bestprodukten   1 LE 

3.  Vorschriften und Regelungen für den 
Umgang mit Asbest und  Asbestzement 

- Chemikaliengesetz, Bun-
des-Immissionsschutzgesetz, Lan-
des-Bauordnung, Wasserhaushaltsge-
setz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setz, Gefahrgutrecht (Überblick, Zuord-
nung zueinander) 

-  Gefahrstoffverordnung - Technische Re-
geln für Gefahrstoffe, insbesondere 
TRGS 519 

-  BG-Vorschriften BGV A 1, BGV C 22, 
BGV A 4, BGV A 5, BGV  A 8 
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-  BG-Regeln BGR 190, BG-Informationen 
BGI 664, BGI 665, BGI  693, 

-  Regelungen zur Abfallvermeidung, 
-verwertung, -verbringung und  
-deponierung 

-  §§ 9, 130 Ordnungswidrigkeitengesetz, 
§ 14 Strafgesetzbuch  2 LE 

4.  Personelle Anforderungen 

-  Verantwortlicher 

-  Aufsichtsführender 

-  Koordinator 

-  fachkundige Mitarbeiter; Aus- und Wei-
terbildung 

-  betriebliche Arbeitssicherheitsorganisati-
on 1 LE 

5.  Sicherheitstechnische Maßnahmen 

5.1  Vorbereitende Maßnahmen 

-  Anzeige 

-  arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersu-
chungen 

-  Erste Hilfe 

-  Arbeitsplan, Betriebsanweisung, Unter-
weisung 

-  Persönliche Schutzausrüstung  2 LE 

5.2  Baustelleneinrichtung 

-  Absperren der Baustelle 

-  Sozial- und Sanitärräume 

-  Absturzsicherungen 

-  Anforderungen an Gerüste   2 LE 

5.3  Arbeitsgeräte 

-  Bearbeitungsgeräte für Asbestzement-
produkte 

-  Hebezeuge 

-  Sauggeräte 

5.4  Abbruch- und Sanierungsarbeiten 

-  Bindung von Fasern an der Oberfläche 

-  zerstörungsfrei ausbauen 

-  Transport und Sammeln an der Baustel-
le  1 LE 

5.5  Instandhaltungsarbeiten 

5.6  Besondere Maßnahmen bei Asbestzement 
in Räumen 

5.7  Abschließende Arbeiten 

-  Prüfen der Unterkonstruktion und ggf 
Reinigen  2 LE 

6.  Abfallentsorgung 

-  Transport 

-  Ablagerung  1 LE 

7.  Zusammenfassung/Abschlussdiskussion  

  1 LE 

   15 LE 

8.   Prüfung 

Die theoretische Prüfung ist schriftlich abzu-
legen. Zusätzlich können mündliche Prü-
fungsfragen gestellt werden. Die Prüfung ist 
vor einem Vertreter der zuständigen Behör-
de, in deren Bereich der Lehrgang durchge-
führt wird, in Anwesenheit eines Vertreters 
des Lehrgangsträgers abzulegen. Über das 
Prüfungsergebnis ist eine Niederschrift auf-
zunehmen, die auch von dem Vertreter der 
zuständigen Behörde zu unterzeichnen ist. 
Über die erfolgreiche Teilnahme an dem 
Lehrgang ist dem Bewerber ein Zeugnis zu 
erteilen, aus dem die Art der vermittelten 
Kenntnisse hervorgeht.  

Lehrgangsdauer: mindestens 15 Lehreinhei-
ten (LE) à 45 Minuten zuzüglich der Prüfung  

Teilnehmerzahl: bis ca. 20 Personen  

Lehrkräfte: sachverständige Personen  

 

B  ASI-Arbeiten geringen Umfangs  

Für Arbeiten geringen Umfangs nach Num-
mer 2.9 TRGS 519 können für bestimmte 
Gewerke unter Berücksichtigung des Lehr-
inhaltes A ebenfalls Lehrgänge anerkannt 
werden, z.B. Arbeiten geringen Umfangs im 
Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatech-
nik.  

Die Lehrgänge können bzgl. der Lehrinhalte 
zu Ziffern 1., 3., 4., 6., 7. und 8. oben ge-
meinsam für verschiedene Gewerke durch-
geführt werden, bei den Ziffern 2. und 5. und 
bei den Prüfungsfragen ist eine Differenzie-
rung nach Gewerk erforderlich.  

Für die in diesen Lehrgängen behandelten 
ASI-Arbeiten müssen Arbeitsanweisungen 
und Nachweise vorliegen, wonach 150.000 
F/m³ unterschritten werden. Die Tätigkeit 
(Gewerk) muss im Lehrgangstitel und im 
Zeugnis eindeutig benannt sein.  

 

 

Anlage 5 zur TRGS 519  

Kurzlehrgang zum Erwerb der Sachkunde nach 
Nummer 2.7 (3) Satz 1 der TRGS 519 für Arbei-
ten mit geringer Exposition der Arbeitnehmer  

 

Kurzlehrgänge sind zum Erwerb der Sachkunde nur 
ausreichend für Arbeitsabläufe bei Arbeiten, für die 
Nachweise im Sinne der Nummern 2.8 und 2.10 
vorliegen, wonach 15.000 F/m³ unterschritten wer-
den. Dem Lehrgangsträger müssen diese Nachwei-
se einschließlich der zugehörigen Arbeitsanweisun-
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gen vorliegen. Die Tätigkeit muss im Lehrgangstitel 
eindeutig benannt sein.  

1. Eigenschaften und Gesundheitsgefahren  

-  Das Mineral Asbest  

- Gesundheitsgefahren, Berufskrankheiten 
durch Asbest  

-  Ersatzstoffe  

2.  Verwendung von Asbest  

-  früher  

-  heute  

- Ersatzstoffe 

3.  Vorschriften und Regelungen für den 
Umgang mit asbesthaltigen Produkten 
und Erzeugnissen im Arbeitsbereich 

-  TRGS 519 und die Anbindung an die Ge-
fahrstoffverordnung 

-  Schutzmaßnahmen beim Umgang mit 
Asbest 

 -  für die Arbeitnehmer 

 -  gegen die Verschmutzung des Arbeits-
platzes und -raumes 

4.  Betriebliche Maßnahmen 

-  Aufgaben des Sachkundigen 

-  Anzeige der Arbeiten 

-  Erläuterung der Arbeitsverfahren 

-  Erstellen von Betriebsanweisungen 

-  Unterweisung der Mitarbeiter 

-  Handhabung und Instandhaltung der er-
forderlichen Geräte und Hilfsmittel, z.B. 
Staubsauger K 1 oder H 

-  Sauberkeit des Arbeitsbereiches 

-  Abfall; Sammeln und Entsorgen 

-  Abwasser bei Nassverfahren 

5.  Folgen bei falscher Planung und Ar-
beitsweise 

-  Faserfreisetzung 

-  erhöhter Reinigungsaufwand 

-  Reinigung des Arbeitsraumes einschließ-
lich Messung 

6.  Zeitliche Gliederung (Lehrkräfte 

Ziffern 1. bis 3.  
2 Lehreinheiten à 45 Minuten 

Ziffern 4. und 5.   
3 Lehreinheiten à 45 Minuten 

Lehrkräfte: sachverständige Personen 

7.  Bescheinigung 

Über die Teilnahme am Lehrgang ist den 
Teilnehmern vom Lehrgangsträger eine Be-
scheinigung auszustellen. Die Bescheini-

gung muss mindestens folgende Angaben 
enthalten 

-  Name und Geburtsdatum des Teilneh-
mers 

-  Lehrgang nach Anlage 5 zur TRGS 519 

-  genaue Lehrgangsbezeichnung 

-  Lehrgangsträger (mit Unterschrift) 

-  Datum 

 

 

Anlage 6 zur TRGS 519 

Anleitung zur Erstellung eines Arbeitsplanes 
gemäß § 39 (2) GefStoffV und Nr. 5.3 TRGS 519 
bei Durchführung von AS-Arbeiten 

 

Der Arbeitsplan muss mindestens folgende Arbeiten 
enthalten: 

1.  Art und voraussichtliche Dauer der Ar-
beiten 

Abbruch oder Sanierung von schwach/fest 
gebundenem Asbest 

(Spritzasbest, Asbestzement, Dichtungen, 
...) 

Beginn und voraussichtliche Dauer der Ar-
beiten 

2.  Ort der Arbeiten 

Anschrift der Arbeitsstätte (mit genauer Be-
zeichnung der Arbeitsbereiche wie z.B. Hal-
le, Gebäude, Etage, Raum, Dach, Fassade) 

nach Möglichkeit Lageplan beifügen 

3.  Vorgesehene Arbeitsweise und die vor-
gesehenen Schutzmaßnahmen 

Abbruch oder Sanierung von Objekten, die 
schwach gebundenen Asbest enthalten 

Beschreibung der/des 

Baustelleneinrichtung (u.a. Abschottung, 
Raumlufttechnische Anlagen, Dekontamina-
tionsanlagen, HVS-Gerät, Verfestigungsan-
lage, Sozialbereich, Maßnahmen zum 
Schutz Dritter) 

Arbeitszeiten (getrennt nach Arbeiten im 
Schwarz- und Weißbereich) 

Demontage von asbesthaltigem Material 

Personal- und Materialausschleusung 

Abfallaufnahme am Entstehungsort (diffe-
renziert nach schwach gebundenem Materi-
al, kontaminiertem Material und Atemfil-
ter/Einwegschutzanzüge) 

Reinigung des Arbeitsbereiches  

Freigabe des Arbeitsbereiches 

Einbaus asbestfreier Ersatzstoffe  

Transports des asbesthaltigen Materials 
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Abbruch oder Sanierung von Objekten, die 
fest gebundenen Asbest enthalten 

Beschreibung der/des 

Baustelleneinrichtung (u.a. Gerüst, Absturz-
sicherung, Materialtransporteinrichtung, So-
zialbereich, Maßnahmen zum Schutz Drit-
ter) 

Arbeitszeiten 

Demontage von asbesthaltigem Material 
Abfallaufnahme (fest gebundener Asbest, 
kontaminiertes Material, Atemfil-
ter/Einwegschutzanzüge) 

Reinigung des Arbeitsbereiches  Einbaus 
asbestfreier Ersatzstoffe Transports des as-
besthaltigen Materials  

4.  Angaben über persönliche Schutzaus-
rüstungen  Beschreibung der persönli-
chen Schutzeinrichtungen 

Atemschutz (Nr. 8.2 TRGS 519): Art des A-
temschutzgerätes mit Angabe der Schutz-
stufe 

Schutzkleidung (Nr. 8.3 TRGS 519): 
Schutzanzüge, sonst. Arbeitsschutzausrüs-
tung 

5.  Einrichtungen zum Schutz und zur De-
kontamination der Arbeitnehmer und an-
derer Personen, die im Gefahrenbereich 
tätig sind 

Sicherheitstechnische Ausstattung zur 
Durchführung der vorgesehenen Maßnah-
me; Zusammenstellung möglicher Einrich-
tungen: 

-  Raumlufttechnische Anlage mit Abluftfil-
terung zur Unterdruckhaltung 

-  Personal-Dekontaminationsanlage (An-
forderungen in Nr. 14.1.4  bzw. 14.2 
TRGS 519) 

-  Material-Dekontaminationsanlagen (An-
forderungen in 14.1.5 bzw. 14.2 TRGS 
519) 

-  Hochleistungsvakuumsauggerät - Unter-
drucküberwachungsgerät 

-  Verfestigungsanlage 

-  Niederdruckspritzgerät zum Aufbringen 
von Faserbindemittel - Industriestaub-
sauger K1 bzw. K1/C oder H 

Hygienische Maßnahmen: 

-  Wechsel der Arbeits- und Schutzklei-
dung - Wasch- und Duschmöglichkeit 

-  Aufnahme von Nahrung und Getränken 

-  Reinigung von Schutz-, Arbeits- und Un-
terbekleidung  

6.  Personelle Ausstattung 

Personelle Ausstattung (Anforderungen aus 
Nr. 5.4 TRGS 519) Anzahl der Sachkundi-
gen, Anzahl der Fachkräfte 

7.  Nachweis über die vorgesehene ord-
nungsgemäße Entsorgung  Beschrei-
bung der Verfahrensweise bei der Abfall-
ablagerung 

Sofern im Rahmen der angezeigten Maß-
nahmen Arbeiten durchzuführen sind, die 
unterschiedliche Schutzmaßnahmen erfor-
dern, sind diese getrennt zu beschreiben. 

 

 

Anlage 7 zur TRGS 519 

Ermittlung der Asbestfaserkonzentration im 
Rahmen der TRGS 519  

 

Die folgenden Erläuterungen beschreiben das Ver-
fahren für die Ermittlung der Asbestfaserkonzentra-
tion im Rahmen der TRGS und sollen somit eine 
einheitliche Anwendung der TRGS sicherstellen. 

Die TRGS 519 "Asbest - Abbruch-, Sanierungs- o-
der Instandhaltungsarbeiten" [BArbBl. Heft 3/1995] 
definiert Arbeiten mit geringer Exposition als Arbei-
ten, welche bei Asbestfaserkonzentrationen am Ar-
beitsplatz von unter 15 000 Fasern/ml vorgenom-
men werden. Bei diesem Wert handelt es sich we-
der um einen TRK-Wert noch um einen MAK-Wert. 
Er ist im Sinne der TRGS 519 lediglich dazu ge-
dacht, dass bei seiner Unterschreitung bestimmte 
Schutz- und Vorsorgemaßnahmen unterbleiben 
können. Die Ermittlung der Unterschreitung der As-
bestfaserkonzentration 15 000 F/m³ nach allgemei-
nen verfahrens- und stoffspezifischen Kriterien oder 
nach den hier genannten für den individuellen Ein-
zelfall anwendbaren genannten Vorgaben ist dann 
nicht erforderlich, wenn von dieser Möglichkeit des 
Verzichts auf bestimmte Maßnahmen kein 
Gebrauch gemacht werden soll. In Nummer 2.10 
Absatz 1 der TRGS 519 heißt es, dass die Ermitt-
lung der Unterschreitung der Asbestfaserkonzentra-
tion von 15 000 F/m³ nach den vom AGS vorgege-
benen Kriterien erfolgt, wobei entsprechend Ab-
satz 3 die Asbestfaserkonzentration durch das ras-
terelektronenmikroskopische Verfahren nach EGI 
505-46 bestimmt wird. 

Diese Kriterien lauten wie folgt: 

Die Asbestfaserkonzentration liegt unter 15 000 
F/m³, wenn folgendes erfüllt ist: 

•  Es darf kein Messergebnis 15 000 Asbest-
fasern/m³ überschreiten. Das Messergebnis 
(ME) hat als zeitlichen Bezug die Expositi-
onsdauer. Perioden mit erhöhter Exposition 
sind bei der Messung mit zu berücksichti-
gen. Ist die tägliche Exposition kürzer als ei-
ne Stunde, so gilt als Bezugszeit eine Stun-
de. 
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•  Die Messbedingungen sind so zu wählen, 
dass eine möglichst niedrige Nachweisgren-
ze erreicht wird. Die Nachweisgrenze darf 
15 000 F/ml nicht überschreiten. Zum Errei-
chen einer ausreichend niedrigen Nach-
weisgrenze 

-  darf das spezifische Probeluftvolumen 
nicht kleiner als 40 l/cm² sein. Dies ist er-
reichbar durch eine entsprechend lange 
Probenahmedauer oder einen höheren 
Volumenstrom (auch höher als der in 
BGI 505-46 empfohlene Wert), sofern 
die Umstände dies zulassen, 

-  können bei kurzzeitigen Arbeitsvorgän-
gen mehrere dieser auf dem  selben 
Probenträger erfasst werden 

-  kann abweichend von den Standardvor-
gaben der Vorschrift BGI  505-46 die 
auszuwertende Filterfläche vergrößert 
werden. 

•  Ist die Nachweisgrenze 15 000 F/m³ nicht 
erreichbar bzw. sind die Messfilter wegen zu 
dichter Belegung mit Staubpartikeln nicht 
auswertbar, kann die Unterschreitung von 
15 000 Asbestfasern/m³ nicht festgestellt 
werden. 

•  Für die messtechnische Feststellung der 
Unterschreitung von  15 000 Asbestfa-
sern/ml müssen 

-  für alle Messergebnisse ME von drei 
aufeinanderfolgenden Messungen: 

ME< 
4
1

 x 15 000 F/m³  

oder 

-  für alle Messergebnisse ME von sechs 
aufeinanderfolgenden Messungen: 

ME < 1
2
1

 x 15 000 F/ml  

oder 

-  für alle Messergebnisse ME von zwölf 
aufeinanderfolgenden Messungen: 

ME < 0,9 x 15 000 F/m³ 

sein. "Aufeinanderfolgende Messungen" 
sind an unterschiedlichen Tagen auszufüh-
ren bzw. können in unterschiedlichen Ar-
beitsbereichen erfolgen, in denen die jeweils 
untersuchten speziellen Arbeiten mit gerin-
ger Exposition ausgeführt werden. 

•   Das zu bewertende Arbeitsverfahren muss 
detailliert beschrieben werden. 

•   Sobald ein Messergebnis die Asbestfaser-
konzentration von 15 000 F/ml überschrei-
tet, kann das Vorliegen einer Arbeit mit ge-
ringer Exposition nicht bestätigt werden. 

 

 

Hinweis der ZSV: 

Diese Neufassung ist am 01. August 2001 in Kraft 
getreten. 


